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1. Einleitung 

1.1. Vorbemerkungen 

1 Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) verdeutlicht in diesem IDW Prü-

fungsstandard den Inhalt freiwilliger Prüfungen (vgl. Tz. 17) von Internen Revisionssystemen 

und legt die Berufsauffassung dar, nach der Wirtschaftsprüfer unbeschadet ihrer Eigenverant-

wortlichkeit derartige Aufträge planen und durchführen sowie darüber Bericht erstatten.  

2 Dieser IDW Prüfungsstandard wurde gemeinschaftlich mit dem DIIR – Deutsches Institut für 

Interne Revision e.V. (DIIR) erarbeitet, welches einen inhaltlich weitestgehend gleichlautenden 

Standard („DIIR Revisionsstandard Nr. 3 „Prüfung von Internen Revisionssystemen (Quality 

Assessments)““) zur Nutzung durch Prüfer für Interne RevisionssystemeDIIR herausgegeben 

hat. Anlage 2 enthält eine Gegenüberstellung berufsständischer Unterschiede in dem Stan-

dard.  

3 Eine Prüfung des Internen Revisionssystems (im Folgenden auch: IRS-Prüfung) kann sich aus 

den Internationalen Grundlagen für die berufliche Praxis der Internen Revision (International 

Professional Practices Framework – IPPF) des IIA (The Institute of Internal Auditors)2 oder aus 

aktienrechtlichen Vorgaben ergeben.  

4 Gemäß Standard 8.4 (Externe Qualitätsbeurteilung) der vom IIA herausgegebenen Global In-

ternal Audit Standards muss mindestens alle fünf Jahre eine externe Qualitätsbeurteilung der 

Internen Revision von einem qualifizierten und unabhängigen Beurteiler durchgeführt werden. 

Gegenstand der externen Qualitätsbeurteilung sind gemäß Standard 8.3 (Qualität) der Global 

Internal Audit Standards  

 
2 The Institute of Internal Auditors (IIA): Weltweite Organisation der nationalen Berufsverbände für Interne Revi-

sion.  
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● die Einhaltung der Anforderungen einschließlich der wesentlichen Bedingungen in den 

Global Internal Audit Standards durch die Interne Revision und das Erreichen ihrer 

Leistungsziele,  

● wenn anwendbar, die Einhaltung der für die Interne Revision relevanten Gesetze und 

Vorschriften,  

● wenn anwendbar, Maßnahmenpläne, die die Mängel der Internen Revision und Ver-

besserungsmöglichkeiten adressieren.  

5 § 107 Abs. 3 Satz 2 AktG sieht vor, dass der Aufsichtsrat aus seiner Mitte einen Prüfungsaus-

schuss bestellen kann bzw. im Falle einer Gesellschaft, die Unternehmen von öffentlichem 

Interesse gemäß § 316a Satz 2 HGB ist (sog. Public Interest Entities – PIE), nach § 107 Abs. 4 

Satz 1 AktG einen Prüfungsausschuss einrichten muss, der sich neben der Überwachung der 

Abschlussprüfung befasst mit  

● der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, 

● der Wirksamkeit 

– des internen Kontrollsystems, 

– des Risikomanagementsystems und 

– des Internen Revisionssystems. 

6 Das interne Kontroll- und Risikomanagementsystem umfasst die Grundsätze, Verfahren und 

Maßnahmen zur Sicherung der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftstätigkeit, zur 

Sicherung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und zur Sicherung der Einhaltung 

der maßgeblichen rechtlichen Vorschriften (Compliance).3 Dies wird auch in Grundsatz 5 des 

Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK 2022) betont, wonach das interne Kontroll-

system und das Risikomanagementsystem auch ein an der Risikolage des Unternehmens 

ausgerichtetes Compliance Management System umfassen. Die Überwachungsaufgaben des 

Aufsichtsrats umfassen entsprechend auch die Maßnahmen des Vorstands, die sich auf die 

Begrenzung der Risiken aus möglichen Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften und interne 

Richtlinien (Compliance) beziehen.  

7 Die Befassung durch den Aufsichtsrat und den Prüfungsausschuss setzt voraus, dass die ent-

sprechenden Systeme vorhanden sind. Gemäß § 91 Abs. 3 AktG hat der Vorstand einer bör-

sennotierten Gesellschaft über ein Risikofrüherkennungssystem nach § 91 Abs. 2 AktG hinaus 

auch ein im Hinblick auf den Umfang der Geschäftstätigkeit und die Risikolage des Unterneh-

mens angemessenes und wirksames internes Kontrollsystem und Risikomanagementsystem 

einzurichten. Für den Vorstand einer nichtbörsennotierten Gesellschaft ist – ungeachtet der 

Pflichten nach § 91 Abs. 2 AktG – die Einrichtung, Ausgestaltung und Überwachung der Sys-

teme eine im Organisationsermessen des Vorstands stehende unternehmerische Entschei-

dung, durch die der Vorstand vor dem Hintergrund der unternehmensindividuellen Gegeben-

heiten seinen allgemeinen Organisations- und Sorgfaltspflichten nachkommt (vgl. Tz. A2). Die 

konkrete Ausgestaltung ist hierbei insb. von Art, Umfang und Komplexität der Geschäftstätig-

keit des Unternehmens abhängig.  

8 Die durch den Aufsichtsrat bzw. den Prüfungsausschuss zu überwachenden Corporate Gover-

nance Systeme  

 
3 Vgl. Gesetzesbegründung zum Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG), BT-Drucks. 16/10067, S. 77.  
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● internes Kontrollsystem (IKS), 

● Risikomanagementsystem (RMS), 

● Internes Revisionssystem (IRS) und 

● Compliance Management System (CMS) 

sind weder im Gesetz noch in der Literatur eindeutig definiert. Zur Systematik des Zusammen-

spiels dieser Corporate Governance Systeme lehnt sich dieser IDW Prüfungsstandard an das 

COSO-Rahmenwerk zum unternehmensweiten Risikomanagement4 an (vgl. Tz. A3).  

9 Auch wenn die Überwachungsfunktion höchstpersönlich von den Aufsichtsrats- bzw. Prü-

fungsausschussmitgliedern wahrzunehmen ist und nicht an Dritte delegiert werden kann, kann 

es für den Aufsichtsrat von Interesse sein, einen Wirtschaftsprüfer mit der Prüfung einzelner 

oder mehrerer Corporate Governance Systeme als Grundlage für die eigene Beurteilung zu 

beauftragen. Auch der Vorstand kann ein Interesse daran haben, einen Wirtschaftsprüfer mit 

der Prüfung eines oder mehrerer dieser Systeme zu beauftragen. Die Prüfung der Wirksamkeit 

dieser Systeme durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer kann dem objektivierten Nach-

weis der ermessensfehlerfreien Ausübung der Organisations- und Sorgfaltspflichten des Vor-

stands und des Aufsichtsrats dienen.  

10 Dieser IDW Prüfungsstandard behandelt die Prüfung der Internen Revision als eine wesentli-

che Funktion innerhalb des Corporate Governance Systems und als dritte Verteidigungslinie 

im Three-Lines-of-Defense Modell5. Das Three-Lines-of-Defense Modell beschreibt die mögli-

chen Verteidigungslinien in einem Unternehmen innerhalb des Corporate Governance Sys-

tems. In der ersten Verteidigungslinie sind die Kontrollaktivitäten der operativen Prozesse ent-

halten. Die zweite Verteidigungslinie überwacht die Kontrollaktivitäten der ersten Verteidi-

gungslinie und stellt einen wesentlichen Bestandteil des Risiko- und Compliancemanage-

ments des Unternehmens dar. Die dritte Verteidigungslinie ist eine unabhängige Instanz, die 

weder in die operativen Prozesse des Unternehmens noch in die Steuerungs- und Kontrollak-

tivitäten der zweiten Verteidigungslinie eingebunden ist. Sie wird regelmäßig durch die Interne 

Revision wahrgenommen.  

11 Die Prüfung i.S. dieses IDW Prüfungsstandards umfasst stets sämtliche verbindlichen Ele-

mente der Internationalen Grundlagen für die berufliche Praxis der Internen Revision (IPPF) 

(vgl. Tz. 19h) und Tz. A11). Eine isolierte Prüfung einzelner verbindlicher Elemente des IPPF 

liegt nicht im Anwendungsbereich dieses IDW Prüfungsstandards. Darüber hinaus können mit 

dem Auftraggeber weitere Prüfungsinhalte vereinbart werden, wie z.B. die empfohlenen Ele-

mente der Internationalen Grundlagen für die berufliche Praxis der Internen Revision (IPPF) 

oder datenschutzrechtliche Bestimmungen.  

12 Die Zielsetzung einer nach diesem IDW Prüfungsstandard durchgeführten Systemprüfung 

liegt in der Beurteilung, inwieweit das Unternehmen durch Einrichtung eines IRS Vorsorge 

 
4 Unternehmensweites Risikomanagement – Übergreifendes Rahmenwerk (COSO ERM): 

https://www.coso.org/guidance-erm (letzter Aufruf: 08.12.2025).  
5 Das Three-Lines-of-Defense Modell wurde vom Dachverband der europäischen Revisionsinstitute (ECIIA) als 

Leitfaden zur Umsetzung der 8. EU-Richtlinie (sog. „Abschlussprüferrichtlinie“) entwickelt, um die unterschied-
lichen Rollen zur internen Steuerung und deren Zusammenspiel zu erklären und darzustellen. Es wurde mit 
Herausgabe eines umfangreichen Positionspapiers durch das Institute of Internal Auditors (IIA) im Januar 2013 
weltweit in seiner Bedeutung hervorgehoben, im Jahr 2024 überarbeitet und als Three-Lines-Modell veröffent-
licht. – Vgl. https://www.theiia.org/globalassets/documents/resources/the-iias-three-lines-model-an-update-of-
the-three-lines-of-defense-july-2020/three-lines-model-updated-english.pdf (letzter Aufruf: 08.12.2025).  
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getroffen hat, dass die Einrichtung einer internen Revisionsfunktion und die unabhängige und 

objektive Erbringung von Prüfungs- und Beratungsdienstleistungen durch die Interne Revision 

in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen des IPPF erfolgen. Ziel ist es dagegen 

nicht, eine Aussage darüber zu treffen, ob einzelne oder sämtliche Revisionsaufträge durch 

die Revisionsfunktion fehlerfrei durchgeführt wurden oder ob einzelne von den gesetzlichen 

Vertretern oder den nachgeordneten Entscheidungsträgern eingeleitete oder durchgeführte 

Maßnahmen als Reaktion auf Feststellungen der Internen Revision geeignet oder wirtschaft-

lich sinnvoll sind.  

13 Für die Prüfung des Compliance Management Systems, des Risikomanagementsystems so-

wie des internen Kontrollsystems der Unternehmensberichterstattung hat das IDW gesonderte 

IDW Prüfungsstandards veröffentlicht.6 Die Abgrenzung der Prüfungsgegenstände ist dabei 

nicht notwendigerweise überschneidungsfrei. In Abhängigkeit von den Prüfungszielen und der 

Festlegung des zu prüfenden Bereichs durch die gesetzlichen Vertreter können deshalb meh-

rere dieser Verlautbarungen bei einem Prüfungsauftrag anwendbar sein.  

14 Die Prüfung des IRS ist von der Beurteilung der Internen Revision im Rahmen von Abschluss-

prüfungen7 zu unterscheiden. Hat ein Abschlussprüfer die Interne Revision als voraussichtlich 

relevant für die Abschlussprüfung eingestuft und will er deren Ergebnisse verwerten, muss er 

eine Einschätzung zur Wirksamkeit der Internen Revision vornehmen. Diese Einschätzung 

entspricht in Art und Umfang nicht einer Systemprüfung nach diesem IDW Prüfungsstandard 

und es wird dafür kein eigenständiges Prüfungsurteil erteilt.  

15 Neben Definitionen (Abschn. 1.2) und Gegenstand, Ziel und Umfang der Prüfung (Ab-

schn. 1.3) enthält dieser IDW Prüfungsstandard in den Abschn. 2.1 – 2.6 zu beachtende Prü-

fungsanforderungen sowie Anwendungshinweise und Erläuterungen (Tz. A1 ff. und Anlagen).8 

16 Dieser IDW Prüfungsstandard behandelt Prüfungsaufträge zur Erlangung hinreichender Si-

cherheit. Dem IDW Prüfungsstandard liegt der International Standard on Assurance Engage-

ments (ISAE) 3000 (Revised) „Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of His-

torical Financial Information“ (Stand Dezember 2013)9 zugrunde. Ein Verweis im IRS-Prü-

fungsbericht auf die ergänzende Beachtung des ISAE 3000 (Revised) ist nicht vorgesehen 

und würde die Beachtung etwaiger zusätzlicher einschlägiger Anforderungen des ISAE 3000 

(Revised) erfordern.  

 
6 Vgl. IDW Prüfungsstandard: Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung von Compliance Management Systemen 

(IDW PS 980 n.F. (09.2022)), IDW Prüfungsstandard: Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung von Risikomana-
gementsystemen (IDW PS 981) (Stand: 03.03.2017) und IDW Prüfungsstandard: Grundsätze ordnungsmäßiger 
Prüfung des internen Kontrollsystems des internen und externen Berichtswesens (IDW PS 982) (Stand: 
03.03.2017).  

7 Vgl. IDW Prüfungsstandard: Interne Revision und Abschlussprüfung (IDW PS 321) (Stand: 09.09.2010).  
8 Die Anwendungshinweise und sonstigen Erläuterungen (einschließlich der Anlagen) enthalten weiterführende 

Hinweise zu den Anforderungen dieses IDW Prüfungsstandards sowie zu deren Umsetzung. Insbesondere 
können sie genauer erläutern, was eine Anforderung bedeuten oder abdecken soll, sowie Beispiele für Prü-
fungshandlungen enthalten, die unter den gegebenen Umständen geeignet sein können. Obwohl solche erläu-
ternden Hinweise keine Anforderungen darstellen, sind sie für die richtige Anwendung der Anforderungen die-
ses IDW Prüfungsstandards relevant. 

9 https://www.iaasb.org/publications/international-standard-assurance-engagements-isae-3000-revised-as-
surance-engagements-other-audits-or (letzter Abruf: 08.12.2025).  
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17 Dieser IDW Prüfungsstandard betrifft freiwillige Prüfungen von IRS. Er findet keine Anwendung 

auf gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen von IRS, z.B. Prüfung des IRS für aufsichtsrechtli-

che Zwecke bei Kreditinstituten nach dem Kreditwesengesetz, oder auf Beurteilungen der In-

ternen Revision im Rahmen von Abschlussprüfungen.  

18 Dieser IDW Prüfungsstandard ist erstmals anzuwenden bei freiwilligen Prüfungen von IRS, die 

nach dem 06.01.2026 beauftragt werden. Eine vorzeitige Anwendung ist zulässig.  

 

1.2. Definitionen 

19 Für die Zwecke dieses IDW Prüfungsstandards gelten die folgenden Begriffsdefinitionen:  

a) Interne Revision – Eine unabhängige und objektive Prüfungs- und Beratungstätigkeit, 

welche darauf ausgerichtet ist, Mehrwerte zu schaffen und die Geschäftsprozesse zu 

verbessern. Sie hilft einer Organisation, ihre Ziele zu erreichen, indem sie einen syste-

matischen und zielgerichteten Ansatz zur Bewertung und Verbesserung der Wirksam-

keit der Governance-, Risikomanagement- und Kontrollprozesse anwendet. Die Defini-

tion der Internen Revision wurde wörtlich aus der deutschen Übersetzung des Glossars 

der Global Internal Audit Standards übernommen.  

b) Interne Revisionsfunktion – Eine Funktion im Unternehmen, durch welche die Tätigkei-

ten der Internen Revision ausgeführt werden.  

c) Internes Revisionssystem (IRS) – Gesamtheit der Regelungen, die darauf ausgerichtet 

sind, die Einrichtung einer internen Revisionsfunktion sowie die unabhängige und ob-

jektive Erbringung von Prüfungs- und Beratungsleistungen durch die Interne Revision 

in Übereinstimmung mit den angewandten IRS-Grundsätzen zu gewährleisten (vgl. 

Tz. A4 f.).  

d) Für das IRS verantwortliche Personen – Der Leiter der Internen Revision und das Mit-

glied der Unternehmensleitung, an das der Leiter der Internen Revision berichtet.  

e) Regelungen – Oberbegriff für Grundsätze, Verfahren und vorgegebene Maßnahmen im 

Rahmen des Internen Revisionssystems.  

f) Aussagen des Unternehmens über das IRS – In einer IRS-Beschreibung explizit oder 

implizit enthaltene Aussagen der gesetzlichen Vertreter zu den Elementen des IRS so-

wie zur Angemessenheit, Implementierung und ggf. zur Wirksamkeit des IRS in Über-

einstimmung mit den angewandten IRS-Grundsätzen.  

g) IRS-Grundsätze – Die verbindlichen Elemente der Internationalen Grundlagen für die 

berufliche Praxis der Internen Revision (International Professional Practices Frame-

work (IPPF)) und ggf. zusätzliche vom Unternehmen beachtete Anforderungen (z.B. 

empfohlene Elemente des IPPF oder datenschutzrechtliche Bestimmungen). Die in der 

IRS-Beschreibung dargestellten IRS-Grundsätze enthalten als einziges allgemein aner-

kanntes Rahmenkonzept die verbindlichen Elemente des IPPF (vgl. Tz. A9 ff.).  

h) Internationale Grundlagen für die berufliche Praxis der Internen Revision (International 

Professional Practices Framework (IPPF)) – Die vom IIA herausgegebenen internatio-

nal gültigen grundlegenden Prinzipien der Internen Revision. Sie umfassen  
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– die Global Internal Audit Standards (mit verbindlichen Anforderungen einschließ-

lich wesentlicher Bedingungen, empfohlenen Überlegungen zur Umsetzung und 

Beispielen für Nachweise der Einhaltung),  

– die Topical Requirements (mit verbindlichen Anforderungen für bestimmte The-

men, falls diese Gegenstand von Revisionsleistungen sind) und  

– die Global Guidance (Leitlinien, die zur Anwendung empfohlen sind).10 

i) IRS-Beschreibung – Darstellung der Regelungen zu den Elementen eines IRS. Die an-

gewandten IRS-Grundsätze werden in der IRS-Beschreibung entweder durch Verweis 

auf allgemein zugängliche Quellen oder durch Beschreibung der einzelnen Grundsätze 

dargestellt (vgl. Tz. A6).  

j) Beanstandung – Ein vom IRS-Prüfer festgestellter Fehler in den Aussagen der IRS-Be-

schreibung oder ein festgestellter Mangel des IRS.  

k) Fehler in den Aussagen der IRS-Beschreibung – Die IRS-Beschreibung ist unvollstän-

dig oder enthält falsche oder irreführende Aussagen (vgl. Tz. A7).  

l) Mangel des IRS – Ein Mangel des IRS liegt vor, wenn die implementierten Regelungen 

die Einrichtung einer internen Revisionsfunktion sowie die unabhängige und objektive 

Erbringung von Prüfungs- und Beratungsleistungen durch die Interne Revision in Über-

einstimmung mit den IRS-Grundsätzen nicht gewährleisten. Ein Mangel kann sich auf 

die Implementierung, Angemessenheit und/oder Wirksamkeit einer Regelung bezie-

hen.  

m) Sachverständiger des IRS-Prüfers – Eine natürliche Person oder eine Organisation mit 

Fachkenntnissen auf einem anderen Gebiet als betriebswirtschaftlichen Prüfungen, de-

ren Arbeit auf diesem Gebiet vom IRS-Prüfer verwertet wird, um den IRS-Prüfer dabei 

zu unterstützen, ausreichende und angemessene Prüfungsnachweise zu erlangen. Bei 

einem Sachverständigen des IRS-Prüfers kann es sich entweder um einen internen 

Sachverständigen handeln (d.h. einen Partner oder fachlichen Mitarbeiter der Praxis 

des IRS-Prüfers oder eines Mitglieds des Netzwerks der Wirtschaftsprüferpraxis) oder 

um einen externen Sachverständigen des IRS-Prüfers.  

n) Prüfungsrisiko – Risiko, dass der IRS-Prüfer ein uneingeschränktes Prüfungsurteil ab-

gibt, wenn die Aussagen in der IRS-Beschreibung einen wesentlichen Fehler aufwei-

sen.  

20 Für die Zwecke dieses IDW Prüfungsstandards umfasst der Begriff „Unternehmen“ nicht nur 

Unternehmen im rechtlichen Sinne, sondern auch andere Einheiten (vgl. Tz. A8).  

 

1.3. Gegenstand, Ziel und Umfang der Prüfung 

21 Gegenstand der Prüfung sind die in der IRS-Beschreibung enthaltenen Aussagen des Unter-

nehmens über das IRS.  

 
10 Die verbindlichen Elemente des IPPF können auf der Website des DIIR (http://www.diir.de/fachwissen/) (Stand: 

08.12.2025) abgerufen werden. Das vollständige IPPF steht Mitgliedern des DIIR zum Download beim IIA zur 
Verfügung.  
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22 Die Verantwortung für das IRS, d.h. die Konzeption, Implementierung, Aufrechterhaltung und 

Überwachung eines angemessenen und wirksamen IRS sowie für die Inhalte der IRS-Be-

schreibung, die der Prüfung unterliegen sollen, liegt bei den gesetzlichen Vertretern des Un-

ternehmens. Diese Verantwortung umfasst auch die Dokumentation des IRS, um eine konsis-

tente Anwendung und personenunabhängige Funktion des Systems im Zeitablauf zu ermögli-

chen, sowie ggf. die Organisation der Erstellung der IRS-Beschreibung durch geeignete Per-

sonen im Unternehmen, z.B. einen für das Interne Revisionssystem operativ Verantwortlichen 

(vgl. Tz. 19c)).  

23 Ziel einer Wirksamkeitsprüfung des IRS ist es, dem Prüfer ein Urteil mit hinreichender Sicher-

heit darüber zu ermöglichen, ob  

● die im geprüften Zeitraum implementierten (vgl. Tz. 29) Regelungen des IRS in der 

IRS-Beschreibung in Übereinstimmung mit den angewandten IRS-Grundsätzen in allen 

wesentlichen Belangen angemessen dargestellt (vgl. Tz. 27) sind,  

● die dargestellten Regelungen in Übereinstimmung mit den angewandten IRS-Grunds-

ätzen in allen wesentlichen Belangen  

– während des geprüften Zeitraums geeignet waren, mit hinreichender Sicherheit 

die Einrichtung einer internen Revisionsfunktion sowie die unabhängige und ob-

jektive Erbringung von Prüfungs- und Beratungsleistungen durch die Interne Re-

vision zu gewährleisten, und  

– während des geprüften Zeitraums wirksam (vgl. Tz. 30) waren. 

24 Neben einer Prüfung der Wirksamkeit ist auch die Beauftragung einer Prüfung möglich, die 

sich nur auf die Angemessenheit und Implementierung der in der IRS-Beschreibung darge-

stellten Regelungen des IRS bezieht (Angemessenheitsprüfung). Eine Wirksamkeitsprüfung 

umfasst stets auch die Angemessenheitsprüfung.  

25 Die Angemessenheitsprüfung zielt darauf ab, dem IRS-Prüfer ein Urteil mit hinreichender Si-

cherheit darüber zu ermöglichen, ob  

● die zu einem bestimmten Zeitpunkt implementierten Regelungen des IRS in der IRS-

Beschreibung in Übereinstimmung mit den angewandten IRS-Grundsätzen in allen we-

sentlichen Belangen angemessen dargestellt sind,  

● die dargestellten Regelungen in Übereinstimmung mit den angewandten IRS-Grunds-

ätzen in allen wesentlichen Belangen  

– geeignet sind, mit hinreichender Sicherheit die Einrichtung einer internen Revisi-

onsfunktion sowie die unabhängige und objektive Erbringung von Prüfungs- und 

Beratungsleistungen durch die Interne Revision zu gewährleisten, und  

– zu einem bestimmten Zeitpunkt implementiert (vgl. Tz. 29) waren. 

26 Für Unternehmen, die ein IRS erstmals einrichten oder erweitern, kann es zweckmäßig sein, 

im Rahmen einer Angemessenheitsprüfung einen Wirtschaftsprüfer bereits während der Ent-

wicklung, Einführung, Änderung oder Erweiterung des Systems projektbegleitend mit der IRS-

Prüfung nach diesem IDW Prüfungsstandard zu beauftragen (vgl. Tz. A18).  



IDW PS 983 n.F. (12.2025) 

9 

© IDW Verlag GmbH 

27 Die in der IRS-Beschreibung enthaltenen Aussagen zu den Regelungen des IRS sind ange-

messen dargestellt, wenn sie auf sämtliche verbindlichen Elemente des IPPF und ggf. zusätz-

liche vom Unternehmen beachtete Anforderungen eingehen und keine wesentlichen Fehler 

(vgl. Tz. 19k)) enthalten.  

28 Die Regelungen des IRS sind angemessen, wenn sie geeignet sind, mit hinreichender Sicher-

heit die Einrichtung einer internen Revisionsfunktion sowie die unabhängige und objektive Er-

bringung von Prüfungs- und Beratungsleistungen durch die Interne Revision in Übereinstim-

mung mit den angewandten IRS-Grundsätzen zu gewährleisten (vgl. Tz. A19).  

29 Der Begriff Implementierung bezieht sich auf die Einrichtung der Regelungen des IRS in die 

Aufbau- und Ablauforganisation der internen Revisionsfunktion zu einem bestimmten Zeit-

punkt.  

30 Die Wirksamkeit des IRS ist dann gegeben, wenn die Regelungen in der Aufbau- und Ablau-

forganisation der internen Revisionsfunktion von den hiervon Betroffenen nach Maßgabe ihrer 

Verantwortung in einem bestimmten Zeitraum wie vorgesehen eingehalten werden (vgl. 

Tz. A19).  

31 Es liegt in der Verantwortung des IRS-Prüfers, Prüfungshandlungen durchzuführen, um aus-

reichende und angemessene Prüfungsnachweise zu erlangen, auf die er sein Urteil zu den in 

der IRS-Beschreibung enthaltenen Aussagen stützen kann.  

32 Der im vom DIIR veröffentlichten Leitfaden in seiner jeweils gültigen Fassung zur Qualitätsbe-

urteilung der Internen Revision11 in Kapitel 4 („Kriterien zur Beurteilung der Einhaltung der 

Standards“) enthaltene Kriterienkatalog ist an den Anforderungen der verbindlichen Elemente 

der Internationalen Grundlagen für die berufliche Praxis der Internen Revision (IPPF) ausge-

richtet. Die aus der Verwendung des Kriterienkatalogs erlangten Nachweise können für die 

Durchführung einer IRS-Prüfung nach diesem IDW Prüfungsstandard nützlich sein.  

 

2. Anforderungen 

2.1. Berufspflichten und Qualitätsmanagement 

33 IRS-Prüfungen i.S. dieses IDW Prüfungsstandards sind betriebswirtschaftliche Prüfungen au-

ßerhalb der Jahresabschlussprüfung, bei denen der IRS-Prüfer neben den allgemeinen Be-

rufspflichten der Unabhängigkeit, Verschwiegenheit, Eigenverantwortlichkeit und Gewissen-

haftigkeit (§§ 43 Abs. 1 Satz 1, 44, 49 und 50 WPO, §§ 1 – 12 BS WP/vBP) auch die beson-

deren Berufspflichten nach §§ 28 – 44 BS WP/vBP zu beachten hat.  

34 Die Anwendung dieses IDW Prüfungsstandards setzt voraus, dass die Wirtschaftsprüferpraxis 

den IDW Qualitätsmanagementstandard: Anforderungen an das Qualitätsmanagement in der 

Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QMS 1 (09.2022)) anwendet.  

 

2.2. Auftragsannahme 

35 Vor Auftragsannahme hat sich der Wirtschaftsprüfer zu vergewissern, dass die Regelungen 

des Qualitätssicherungssystems der WP-Praxis zur Auftragsannahme und Auftragsfortführung 

 
11 https://www.diir.de/fachwissen/standards/diir-standards/ (Stand Abruf: 08.12.2025).  
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eingehalten werden.12 Ein Auftrag zur Durchführung einer IRS-Prüfung darf nur angenommen 

werden, wenn davon auszugehen ist, dass die Berufspflichten einschließlich des Unabhängig-

keitsgrundsatzes eingehalten werden können. Dies setzt voraus, dass ausreichende Erfah-

rung und Kompetenz sowie personelle und zeitliche Ressourcen in der WP-Praxis vorhanden 

sind oder erlangt werden können, um den Auftrag ordnungsgemäß durchführen zu können 

(§ 4 Abs. 2 BS WP/vBP).  

36 Nach Artikel 5 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. h) EU-Abschlussprüferverordnung (EU-APrVO) darf 

der Abschlussprüfer bei Unternehmen von öffentlichem Interesse (sog. Public Interest Entities 

– PIE) grundsätzlich keine Leistungen im Zusammenhang mit der Internen Revision erbrin-

gen.13 

37 Bei der notwendigen Beurteilung der Auftragsrisiken vor Auftragsannahme ist festzustellen, ob 

der Wirtschaftsprüfer bzw. das vorgesehene Prüfungsteam insgesamt über die für die Durch-

führung des Auftrags notwendigen Fach- und Branchenkenntnisse in Bezug auf die berufliche 

Praxis der Internen Revision und das Verfahren der Prüfung eines Internen Revisionssystems 

verfügt, Erfahrungen mit den einschlägigen rechtlichen Anforderungen vorliegen oder erlangt 

werden können und erforderlichenfalls Sachverständige (z.B. forensische Spezialisten bei der 

Beurteilung der Angemessenheit des IRS zur Aufdeckung bzw. Verhinderung wirtschaftskri-

mineller Handlungen) zur Verfügung stehen.14 Zudem hat der Wirtschaftsprüfer festzustellen, 

ob er davon ausgehen kann, dass die erforderlichen Prüfungsnachweise erlangt werden.  

38 Im Zusammenhang mit der Entscheidung über die Annahme eines Auftrags zur Durchführung 

einer IRS-Prüfung hat sich der Wirtschaftsprüfer Informationen über die Ausgestaltung des 

IRS zu verschaffen, um die grundsätzliche Eignung des in der IRS-Beschreibung dargestellten 

Systems als Prüfungsgegenstand zu beurteilen. Diese Beurteilung hat anhand der für ein IRS 

verbindlichen Elemente des IPPF zu erfolgen (vgl. Tz. A21).  

39 Da die Grundlage der Prüfung eine Beschreibung des im Unternehmen eingerichteten IRS ist, 

darf der Prüfer den Auftrag nur annehmen, wenn eine IRS-Beschreibung vorliegt bzw. die ge-

setzlichen Vertreter ihre Bereitschaft erklären, eine IRS-Beschreibung zu erstellen.  

40 Der IRS-Prüfer hat mit dem Auftraggeber die Auftragsbedingungen – insb. die Verantwortlich-

keiten der gesetzlichen Vertreter und des IRS-Prüfers – schriftlich zu vereinbaren (vgl. 

Tz. A25 f.).  

41 Im Auftragsbestätigungsschreiben ist darauf hinzuweisen, dass keine Prüfungssicherheit dar-

über erlangt wird, ob einzelne oder sämtliche Revisionsaufträge durch die Revisionsfunktion 

fehlerfrei durchgeführt wurden sowie ob einzelne von den gesetzlichen Vertretern oder den 

nachgeordneten Entscheidungsträgern eingeleitete oder durchgeführte Maßnahmen als Re-

aktion auf die Feststellungen der Internen Revision geeignet oder wirtschaftlich sinnvoll sind, 

sondern ausschließlich die in der IRS-Beschreibung getroffenen Aussagen zum IRS beurteilt 

werden (vgl. Tz. 12).  

 
12 Vgl. IDW Qualitätsmanagementstandard: Anforderungen an das Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprü-

ferpraxis (IDW QMS 1 (09.2022)), Tz. 28 sowie 49.  
13 Vgl. IDW Fragen und Antworten zur EU-Regulierung der Abschlussprüfung und der Prüfung der Nachhaltig-

keitsberichterstattung (F & A zur EU-Regulierung), Stand: 06.10.2025, Frage 6.7.11.  
14 Vgl. IDW QMS 1 (09.2022), Tz. 49 und 51.  
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42 Wird dem Wirtschaftsprüfer vor Auftragsannahme ein Prüfungshemmnis bekannt, das nach 

Einschätzung des Wirtschaftsprüfers zu einer Nicht-Erteilung des Prüfungsurteils führen 

würde, darf er den Auftrag nicht annehmen.  

43 Werden dem IRS-Prüfer nach Auftragsannahme Informationen bekannt, die – wenn sie ihm 

vorher bekannt geworden wären – zur Ablehnung des Auftrags geführt hätten, hat er über die 

ggf. erforderlichen Schritte zu entscheiden, z.B. bei Unabhängigkeitsrisiken die Ergreifung von 

Schutzmaßnahmen i.S. von § 30 BS WP/vBP oder ggf. die Niederlegung des Mandats.15 

44 Der IRS-Prüfer darf nach Auftragsannahme einer wesentlichen Änderung der Bedingungen 

des Prüfungsauftrags nicht zustimmen, wenn es dafür keine vertretbare Begründung gibt (vgl. 

Tz. A29). Erfolgt eine Änderung der Bedingungen, darf der Prüfer Prüfungsnachweise nicht 

außer Acht lassen, die vor der Änderung der Auftragsbedingungen erlangt wurden.  

 

2.3. Prüfungsplanung 

2.3.1. Allgemeine Grundsätze 

45 Der IRS-Prüfer hat die Prüfung in sachlicher, personeller und zeitlicher Hinsicht so zu planen, 

dass sie in sachgerechter Weise durchgeführt werden kann. Hierzu sind Art, zeitliche Eintei-

lung und Umfang der geplanten Prüfungshandlungen festzulegen, die erforderlich sind, um die 

Prüfungsziele (vgl. Tz. 23 ff.) zu erreichen.  

46 Bei der Auswahl der Mitglieder des Prüfungsteams hat der IRS-Prüfer darauf zu achten, dass 

diese insgesamt über ausreichende praktische Erfahrungen und Kenntnisse in Bezug auf die 

berufliche Praxis der Internen Revision und das Verfahren der Prüfung eines Internen Revisi-

onssystems sowie die notwendigen Branchen- und ggf. Rechtskenntnisse verfügen, um den 

Auftrag ordnungsgemäß durchzuführen und ein sachgerechtes Prüfungsurteil zu erteilen.16 

Das Prüfungsteam muss über ausreichende Kenntnisse in den relevanten Bereichen verfügen, 

die dem zu prüfenden IRS zugrunde liegen. Der IRS-Prüfer hat sich zu vergewissern, dass 

das Prüfungsteam bei der Hinzuziehung von Sachverständigen im erforderlichen Umfang in 

die Tätigkeit des Sachverständigen eingebunden werden kann, um die Verantwortung für sein 

Prüfungsurteil insgesamt übernehmen zu können.  

47 Da die Revisionsleitung gemäß Standard 8.4 (Externe Qualitätsbeurteilung) der Global Inter-

nal Audit Standards verpflichtet ist, bei der Auswahl der unabhängigen Beurteilerin oder des 

Beurteilers oder Beurteilungsteams sicherzustellen, dass mindestens eine Person eine aktive 

Zertifizierung als Certified Internal Auditor® besitzt, hat der IRS-Prüfer zu beachten, dass min-

destens eine Person in seinem Prüfungsteam eine solche Zertifizierung besitzt.  

48 Der IRS-Prüfer muss die Prüfung mit einer kritischen Grundhaltung17 planen und mit dem Be-

wusstsein durchführen, dass Umstände bestehen können, die dazu führen, dass das IRS zu 

dem zu prüfenden Zeitpunkt bzw. in dem zu prüfenden Zeitraum nicht angemessen bzw. wirk-

sam war. Unter Ausübung seines pflichtgemäßen Ermessens hat der Prüfer die Prüfungshand-

 
15 Vgl. IDW QMS 1 (09.2022), Tz. 53 und A101.  
16 Vgl. § 38 Abs. 3 BS WP/vBP.  
17 Zur kritischen Grundhaltung vgl. ISAE 3000 (Revised), Tz. 12 (u).  
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lungen so zu planen und durchzuführen, dass das Prüfungsrisiko (vgl. Tz. 19n)) soweit redu-

ziert wird, um mit hinreichender Sicherheit beurteilen zu können, ob die IRS-Beschreibung 

wesentliche Fehler (vgl. Tz. 54) enthält.  

49 Bei der Bestimmung von Art und Umfang der Prüfungshandlungen hat der IRS-Prüfer die Art 

des Prüfungsauftrags (Angemessenheits- oder Wirksamkeitsprüfung) und das beurteilte Ri-

siko wesentlicher Fehler in der IRS-Beschreibung (vgl. Abschn. 2.3.4) zu berücksichtigen, das 

insb. von den angewandten IRS-Grundsätzen, der Beschreibung des IRS durch die gesetzli-

chen Vertreter, den in der IRS-Beschreibung dargestellten Bereichen des IRS und der Kom-

plexität des IRS bestimmt wird.  

50 Umfasst die Prüfung des IRS mehrere Organisationseinheiten (z.B. rechtlich selbstständige 

Einheiten oder Niederlassungen), hat der IRS-Prüfer bei der Festlegung von Art und Umfang 

der Prüfungshandlungen die Bedeutsamkeit der relevanten Risiken in den jeweiligen Organi-

sationseinheiten und die damit verbundene Notwendigkeit zur Einrichtung eines IRS in diesen 

Organisationseinheiten zu berücksichtigen (vgl. Tz. A31 ff.).  

51 Sofern bereits für einen früheren Zeitraum eine IRS-Prüfung erfolgte, muss der IRS-Prüfer die 

im IRS-Prüfungsbericht aufgeführten Beanstandungen und deren Behebung durch das Unter-

nehmen bei der Planung seiner eigenen Prüfungshandlungen berücksichtigen.  

52 Der IRS-Prüfer muss die geplanten Prüfungshandlungen in einem Prüfungsprogramm zusam-

menfassen, das die Prüfungsanweisungen zur sachlichen und zeitlichen Auftragsabwicklung 

für die Mitglieder des Prüfungsteams enthält.18 

53 Zudem hat der IRS-Prüfer die übrigen auftragsbezogenen Qualitätssicherungsmaßnahmen zu 

planen sowie die Überwachung der Auftragsabwicklung und die Durchsicht der Prüfungser-

gebnisse.19 

 

2.3.2. Berücksichtigung der Ergebnisse einer Selbstbeurteilung 

54 Haben regelmäßige Selbstbeurteilungen der Internen Revision im Rahmen eines Programms 

zur Qualitätssicherung und Verbesserung stattgefunden, hat der IRS-Prüfer zu beurteilen, ob 

und inwieweit deren Ergebnisse im Rahmen der Prüfungsplanung des IRS zu berücksichtigen 

sind (vgl. Tz. A34 f.). In diesem Zusammenhang beurteilt der IRS-Prüfer  

● die fachliche Kompetenz, Erfahrungen, Objektivität, Unabhängigkeit und organisatori-

sche Einordnung der Personen, die die Selbstbeurteilungen durchgeführt haben,  

● Art, Umfang und zeitlichen Ablauf der durchgeführten Selbstbeurteilungen und 

● die Eignung der Ergebnisse der Selbstbeurteilungen. Beabsichtigt der IRS-Prüfer eine 

Verwertung der Ergebnisse der Selbstbeurteilungen, muss er dennoch in ausreichen-

dem Umfang eigene Prüfungshandlungen zur Beurteilung des in der IRS-Beschreibung 

dargestellten IRS durchführen und sich bewusst sein, dass die Selbstbeurteilungen 

nicht von unabhängigen Personen durchgeführt wurden.  

 
18 Vgl. § 38 Abs. 1 BS WP/vBP.  
19 Vgl. IDW QMS 1 (09.2022), Tz. 30 und 61-72.  
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2.3.3. Wesentlichkeit 

55 Der IRS-Prüfer hat für Zwecke der Planung und Durchführung der Prüfungshandlungen sowie 

der Auswertung der Prüfungsergebnisse zu bestimmen, in welchen Fällen ein Fehler in der 

IRS-Beschreibung bzw. in welchen Fällen ein Mangel des IRS als wesentlich einzustufen ist 

(vgl. Tz. A36 ff.). Die Bestimmung der Wesentlichkeit liegt im pflichtgemäßen Ermessen des 

IRS-Prüfers.  

 

2.3.4. Prüfungshandlungen zur Identifikation und Beurteilung von Risiken wesentli-

cher Fehler in der IRS-Beschreibung bzw. wesentlicher Mängel des in der IRS-

Beschreibung dargestellten IRS  

2.3.4.1. Gewinnung eines Verständnisses von dem Unternehmen sowie von dessen 

rechtlichem und wirtschaftlichem Umfeld  

56 Der IRS-Prüfer hat ein Verständnis von dem rechtlichen und wirtschaftlichen Umfeld, den 

Merkmalen des Unternehmens sowie den Unternehmenszielen, -strategien und -risiken zu er-

langen, soweit dies für die IRS-Prüfung relevant ist (vgl. Tz. A40 f.).  

57 Das zu erlangende Verständnis muss – unter Berücksichtigung der in Abschn. 2.3.4.2 darge-

stellten Prüfungshandlungen – ausreichen, um die Risiken wesentlicher Fehler in der IRS-

Beschreibung bzw. für wesentliche Mängel des in der IRS-Beschreibung dargestellten IRS 

(vgl. Tz. A36 ff.) festzustellen und zu beurteilen. Das erlangte Verständnis muss zudem eine 

angemessene Grundlage bilden für die Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen 

als Reaktion auf die festgestellten und beurteilten Risiken und zur Erlangung hinreichender 

Sicherheit für die Bildung des Prüfungsurteils.  

 

2.3.4.2. Gewinnung eines Verständnisses von dem in der IRS-Beschreibung dargestell-

ten Internen Revisionssystem  

58 Der IRS-Prüfer muss ein angemessenes Verständnis von dem in der IRS-Beschreibung dar-

gestellten IRS erlangen. Hierzu gehört, dass sich der IRS-Prüfer u.a. durch Befragungen ein 

angemessenes Verständnis von den Verantwortlichkeiten sowie über die Prozesse zur Auf-

stellung der IRS-Beschreibung verschafft. (vgl. Tz. A42).  

59 Der IRS-Prüfer hat Befragungen der für das IRS verantwortlichen Personen sowie weiterer 

geeigneter Personen im Unternehmen durchzuführen, um festzustellen,  

● ob diese Personen Kenntnisse über vorliegende, vermutete oder behauptete bewusst 

falsche Angaben in der IRS-Beschreibung oder über Mängel des IRS haben,  

● ob das IRS auch ein Programm zur Qualitätssicherung und Verbesserung umfasst und 

regelmäßige interne Beurteilungen der Internen Revision durchgeführt werden (Prin-

zip 12 (Verbessere die Qualität) der Global Internal Audit Standards) (vgl. Tz. A34 f.), 

und  

● ob das Unternehmen Sachverständige bei der Konzeption des IRS oder der Erstellung 

der IRS-Beschreibung eingesetzt hat (vgl. Tz. 75).  
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2.3.4.3. Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher Fehler in der IRS-Be-

schreibung bzw. wesentlicher Mängel des in der IRS-Beschreibung dargestell-

ten IRS  

60 Der IRS-Prüfer muss auf der Grundlage des gewonnenen Verständnisses von dem Unterneh-

men und von dessen rechtlichem und wirtschaftlichem Umfeld sowie von dem zu prüfenden 

IRS die Risiken wesentlicher Fehler in der IRS-Beschreibung bzw. wesentliche Mängel des 

IRS identifizieren und beurteilen. Auf dieser Grundlage hat der IRS-Prüfer weitere Prüfungs-

handlungen zur Prüfung der Angemessenheit und ggf. der Wirksamkeit des IRS zu planen und 

durchzuführen.  

61 Sofern der IRS-Prüfer im Rahmen der Prüfungsdurchführung Nachweise erlangt, die mit den 

Prüfungsnachweisen nicht in Einklang stehen, auf die er seine Risikobeurteilung ursprünglich 

gestützt hat, muss er die Risikobeurteilung anpassen und die weiteren geplanten Prüfungs-

handlungen entsprechend modifizieren.  

 

2.4. Prüfungsdurchführung 

2.4.1. Prüfung der Ausgestaltung und Aktualität der IRS-Beschreibung 

62 Der IRS-Prüfer hat die Ausgestaltung und Aktualität der der Prüfung zugrunde liegenden IRS-

Beschreibung zu beurteilen. Hinsichtlich der Ausgestaltung der IRS-Beschreibung hat der IRS-

Prüfer zu beurteilen, ob die von den gesetzlichen Vertretern erstellte IRS-Beschreibung die 

Regelungen zum Aufbau und zur Funktionsweise des IRS vollständig und richtig sowie in einer 

für die Adressaten verständlichen Art und Weise darstellt (vgl. Tz. A6). Hierzu zählen auch die 

bei der Ausgestaltung des IRS angewandten IRS-Grundsätze. Die Prüfung der Vollständigkeit 

umfasst auch, ob die Aussagen der gesetzlichen Vertreter zu den Regelungen des IRS auf 

sämtliche verbindlichen Elemente des IPPF und ggf. zusätzliche vom Unternehmen beachtete 

Anforderungen eingehen.  

63 Hinsichtlich der Aktualität der IRS-Beschreibung ist festzustellen, ob die IRS-Beschreibung 

dem zu prüfenden Stand des IRS entspricht oder ob zwischenzeitlich Änderungen vorgenom-

men wurden, die aus Sicht des IRS-Prüfers als wesentlich zu erachten sind. Soweit dies der 

Fall ist, hat der IRS-Prüfer die gesetzlichen Vertreter aufzufordern, die IRS-Beschreibung ent-

sprechend anzupassen.  

64 Im Falle einer Wirksamkeitsprüfung hat der IRS-Prüfer zu beurteilen, ob die IRS-Beschreibung 

auf wesentliche Veränderungen im IRS, bezogen auf den Betrachtungszeitraum, gesondert 

eingeht.  

 

2.4.2. Prüfung der in der IRS-Beschreibung enthaltenen Aussagen zur Angemessen-

heit und Wirksamkeit des Internen Revisionssystems  

2.4.2.1. Angemessenheit des Internen Revisionssystems 

65 Der IRS-Prüfer hat die Ergebnisse seiner Risikobeurteilungen zu analysieren und bei den wei-

teren Prüfungshandlungen zu berücksichtigen. Wenn dem IRS-Prüfer bereits anlässlich der 

Prüfungshandlungen zur Gewinnung eines Verständnisses von dem zu prüfenden IRS und 



IDW PS 983 n.F. (12.2025) 

15 

© IDW Verlag GmbH 

der IRS-Beschreibung wesentliche Fehler in der IRS-Beschreibung bzw. Mängel im IRS be-

kannt werden, kann er zu dem Ergebnis gelangen, dass das dargestellte IRS nicht angemes-

sen ausgestaltet ist. In diesem Fall erübrigen sich weitere Prüfungshandlungen zur Angemes-

senheit und Wirksamkeit des IRS.  

66 Im Rahmen der Prüfung der Angemessenheit des IRS hat der IRS-Prüfer zu beurteilen, ob die 

in der IRS-Beschreibung des Unternehmens dargestellten Regelungen so ausgestaltet und 

implementiert sind, dass sie in Übereinstimmung mit den angewandten IRS-Grundsätzen ge-

eignet sind, mit hinreichender Sicherheit die Einrichtung einer internen Revisionsfunktion so-

wie die unabhängige und objektive Erbringung von Prüfungs- und Beratungsleistungen durch 

die Interne Revision zu gewährleisten (vgl. Tz. A43).  

67 Der IRS-Prüfer hat durch die Kombination von Befragungen mit anderen Prüfungshandlungen, 

einschließlich Beobachtung sowie Einsichtnahme in Aufzeichnungen und Dokumente, festzu-

stellen, ob das IRS wie beschrieben zu einem bestimmten Zeitpunkt eingerichtet (implemen-

tiert) ist (vgl. Tz. A44).  

 

2.4.2.2. Wirksamkeit des Internen Revisionssystems 

68 Die Prüfung der Wirksamkeit des IRS zielt zusätzlich auf die Beurteilung ab, ob die in der IRS-

Beschreibung dargestellten Regelungen innerhalb des gesamten zu prüfenden Zeitraums wie 

vorgesehen eingehalten wurden (vgl. Tz. A45 ff.).  

69 Die Beurteilung der Kontinuität der Beachtung der in der IRS-Beschreibung dargestellten Re-

gelungen erfordert es, dass die Prüfung der Wirksamkeit einen angemessenen Zeitraum ab-

deckt, z.B. mindestens ein Geschäftsjahr (vgl. Tz. A46).  

70 Sofern Prüfungshandlungen zur Beurteilung der Wirksamkeit der in der IRS-Beschreibung dar-

gestellten Regelungen zu einem vorgezogenen Zeitpunkt durchgeführt werden, sind weitere 

Prüfungsnachweise zur Beurteilung der Wirksamkeit bis zum Ende des zu prüfenden Zeit-

raums einzuholen.  

 

2.4.3. Weitere Prüfungshandlungen 

2.4.3.1. Verwertung der Arbeit von Sachverständigen des Prüfers 

71 Wenn die Beurteilung bedeutsamer Sachverhalte besondere Sachkenntnisse erfordert, um 

angemessene und ausreichende Prüfungsnachweise zu erlangen, hat der IRS-Prüfer zu ent-

scheiden, ob Sachverständige hinzuzuziehen sind (vgl. Tz. A50).  

72 Beim Einsatz von internen Sachverständigen des Prüfers unterliegen diese dem Qualitätssi-

cherungssystem der WP-Praxis. Der IRS-Prüfer hat die internen Sachverständigen angemes-

sen anzuleiten und zu überwachen.  

73 Wenn die Arbeiten eines externen Sachverständigen des Prüfers verwertet werden sollen, hat 

der Prüfer  

● zu beurteilen, ob der Sachverständige über die Kompetenz, die Fähigkeiten und die 

Objektivität verfügt, die für die Zwecke der IRS-Prüfung notwendig sind. Die Beurtei-

lung der Objektivität des Sachverständigen umfasst u.a. eine Befragung zu möglichen 
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Interessen und Beziehungen, die eine Gefährdung der Objektivität des Sachverständi-

gen hervorrufen können (vgl. Tz. A51),  

● ein ausreichendes Verständnis von dem Fachgebiet des Sachverständigen zu erlan-

gen, 

● mit dem Sachverständigen Art, Umfang und Ziele der Arbeit für die Zwecke der IRS-

Prüfung zu vereinbaren und  

● die Angemessenheit der Arbeit des Sachverständigen für die Zwecke der Prüfung des 

IRS zu beurteilen (vgl. Tz. A52 f.).  

 

2.4.3.2. Verwertung der Arbeit anderer Wirtschaftsprüfer 

74 Plant der IRS-Prüfer die Verwertung der Arbeit eines anderen Wirtschaftsprüfers, hat er zu 

beurteilen, ob dessen Arbeit für seine Zwecke geeignet ist (vgl. Tz. A54).  

 

2.4.3.3. Verwendung der Arbeit von Sachverständigen der gesetzlichen Vertreter 

75 Sollen Informationen, die unter Verwendung der Tätigkeit eines Sachverständigen der gesetz-

lichen Vertreter erstellt wurden, als Prüfungsnachweise verwendet werden, muss der IRS-Prü-

fer unter Berücksichtigung der Bedeutung der Tätigkeit des Sachverständigen für die Zwecke 

des IRS-Prüfers.  

● die Kompetenz, Fähigkeiten und Objektivität des Sachverständigen beurteilen, 

● ein ausreichendes Verständnis von der Tätigkeit des Sachverständigen gewinnen und 

● die Angemessenheit der Tätigkeit des Sachverständigen als Prüfungsnachweis beur-

teilen (vgl. Tz. A54).  

 

2.4.3.4. Ereignisse nach dem Beurteilungszeitpunkt/-zeitraum 

76 Der IRS-Prüfer hat die Auswirkungen von Ereignissen nach dem Zeitpunkt bzw. Zeitraum, auf 

den sich die Aussagen in der IRS-Beschreibung beziehen, bis zum Datum des IRS-Prüfungs-

berichts zu würdigen (vgl. Tz. A55).  

77 Der IRS-Prüfer ist nicht verpflichtet, Prüfungshandlungen nach dem Datum des IRS-Prüfungs-

berichts durchzuführen oder Prüfungshandlungen durchzuführen, um Ereignisse festzustellen, 

die nicht den Prüfungszeitraum betreffen.  

78 Falls dem IRS-Prüfer nach dem Datum des IRS-Prüfungsberichts bis zur Auslieferung des 

Berichts Sachverhalte bekannt werden, die auf Mängel oder bedeutsame zwischenzeitliche 

Änderungen im IRS hindeuten, hat der IRS-Prüfer das Unternehmen aufzufordern zu klären, 

ob es sich um Mängel handelt und der IRS-Prüfer hat diese Klärung nachzuvollziehen. Stellt 

der IRS-Prüfer fest, dass es sich um Mängel handelt, auf die in der IRS-Beschreibung nicht 

eingegangen wird, hat der IRS-Prüfer auf eine Änderung der IRS-Beschreibung durch das 

Unternehmen hinzuwirken. Erfolgt eine Änderung durch das Unternehmen, hat der IRS-Prüfer 

die Änderungen zu prüfen und die Auswirkungen auf das Prüfungsurteil festzustellen. Unter-

bleibt eine Änderung, hat er zu untersuchen, ob weitere Prüfungshandlungen vorzunehmen 
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sind, um festzustellen, ob die betreffenden Sachverhalte eine Auswirkung auf sein Prüfungs-

urteil haben. Des Weiteren kann es erforderlich sein, die Adressaten der Berichterstattung 

hierüber zu informieren.  

79 Werden dem IRS-Prüfer nach dem Datum der Auslieferung des IRS-Prüfungsberichts Sach-

verhalte bekannt, die dazu führen, dass das Prüfungsurteil in der erteilten Form nicht hätte 

abgegeben werden dürfen, hat er angemessene Maßnahmen zu ergreifen, damit die Adres-

saten hiervon Kenntnis erlangen. Die Einholung rechtlichen Rats kann angezeigt sein.  

 

2.4.3.5. Sonstige Angaben in der IRS-Beschreibung 

80 Enthält die IRS-Beschreibung sonstige Angaben, die nicht Gegenstand der Auftragsvereinba-

rung (vgl. Tz. A25 ff.) sind (z.B. Angaben in Bezug auf nicht zu prüfende Bereiche des IRS 

oder Angaben zur Wirksamkeit des IRS bei einer Angemessenheitsprüfung), hat der IRS-Prü-

fer darauf hinzuwirken, dass die gesetzlichen Vertreter diese Angaben in der IRS-Beschrei-

bung unterlassen oder diese Angaben eindeutig von den prüfungsrelevanten Angaben der 

IRS-Beschreibung abgrenzen.  

81 Es liegt im Ermessen des IRS-Prüfers, ob die sonstigen Angaben in die Prüfung einbezogen 

werden. Der IRS-Prüfer hat die nicht geprüften sonstigen Angaben im IRS-Prüfungsbericht zu 

benennen und darauf hinzuweisen, dass sie nicht geprüft wurden und sich daher das Prü-

fungsurteil nicht darauf erstreckt.  

82 Nicht in die Prüfung einbezogene sonstige Angaben hat der IRS-Prüfer jedoch kritisch zu le-

sen, um ggf. bestehende wesentliche Unstimmigkeiten gegenüber den geprüften Aussagen in 

der IRS-Beschreibung festzustellen.  

83 Falls der IRS-Prüfer beim kritischen Lesen der sonstigen Angaben 

● eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen den sonstigen Angaben und den geprüften 

Aussagen in der IRS-Beschreibung oder den Aussagen im IRS-Prüfungsbericht fest-

stellt oder  

● wesentliche offensichtliche Fehler in den sonstigen Angaben feststellt, die nicht mit den 

geprüften Aussagen in der IRS-Beschreibung und den Aussagen im IRS-Prüfungsbe-

richt zusammenhängen,  

hat er den Sachverhalt mit den für das IRS verantwortlichen Personen zu erörtern und, sofern 

angebracht, weitere angemessene Maßnahmen zu ergreifen (vgl. Tz. A56).  

84 Hat der IRS-Prüfer festgestellt, dass die Klarheit und Übersichtlichkeit der IRS-Beschreibung 

durch die sonstigen Angaben, die nicht Gegenstand der Prüfung sind, wesentlich beeinträch-

tigt sind, hat er das Prüfungsurteil einzuschränken oder zu versagen.  

 

2.4.3.6. Schriftliche Erklärungen 

85 Der IRS-Prüfer hat vor Abschluss der Prüfung von den für das IRS verantwortlichen Personen 

eine Vollständigkeitserklärung einzuholen, in der bestätigt wird, dass die IRS-Beschreibung 

auf der Grundlage der angewandten IRS-Grundsätze vollständig und richtig ist und dem Prü-

fer, wie in den Auftragsbedingungen vereinbart, alle relevanten Erklärungen und Nachweise 

zur Angemessenheit, Implementierung und ggf. Wirksamkeit des IRS erteilt worden sind. Dazu 
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gehört auch die Zusicherung, dass die für das IRS verantwortlichen Personen dem IRS-Prüfer 

vollständig die folgenden ihnen bekannten Aspekte mitgeteilt haben:  

● Mängel in Bezug auf die Angemessenheit des IRS 

● Fälle, in denen die Regelungen des IRS nicht, wie in der IRS-Beschreibung dargestellt, 

durchgeführt wurden  

● Geplante bedeutsame Änderungen im IRS 

● Ereignisse, die nach dem Prüfungszeitraum, aber vor dem Datum des IRS-Prüfungsbe-

richts eingetreten sind und eine erhebliche Auswirkung auf die Aussagen in der IRS-

Beschreibung haben können (vgl. Tz. A57).  

86 Über die Einholung der Vollständigkeitserklärung hinaus kann es notwendig sein, weitere 

schriftliche Erklärungen zu erlangen, um andere für die IRS-Beschreibung relevante Prüfungs-

nachweise zu stützen.  

87 Sofern sich einzelne Aspekte der Vollständigkeitserklärung oder weiterer schriftlicher Erklä-

rungen auf Sachverhalte beziehen, die wesentlich für die in der IRS-Beschreibung dargestell-

ten Aussagen sind, muss der IRS-Prüfer  

● beurteilen, ob die von den gesetzlichen Vertretern abgegebenen Erklärungen nachvoll-

ziehbar und mit anderen erlangten Prüfungsnachweisen, einschließlich anderer mündli-

cher oder schriftlicher Erklärungen, konsistent sind und  

● abwägen, ob zu erwarten ist, dass die Personen, welche die schriftlichen Erklärungen 

abgeben, in Bezug auf die betreffenden Sachverhalte ausreichend informiert sind.  

88 Die Vollständigkeitserklärung muss zeitnah zum Datum des IRS-Prüfungsberichts, darf aber 

nicht nach diesem datiert werden.  

89 Weigern sich die für das IRS verantwortlichen Personen, eine Vollständigkeitserklärung abzu-

geben, oder bestehen begründete Zweifel in Bezug auf die Kompetenz oder die Integrität der 

Personen, welche die Vollständigkeitserklärung abgeben, bzw. bestehen andere begründete 

Zweifel, dass die erteilte Erklärung verlässlich ist, ist darin ein Prüfungshemmnis zu sehen. In 

diesem Fall hat der IRS-Prüfer im Prüfungsbericht darauf hinzuweisen, dass ein Prüfungsurteil 

nicht erteilt wird.  

Beziehen sich die Zweifel auf andere vom IRS-Prüfer angeforderte schriftliche Erklärungen, 

hat der IRS-Prüfer den Sachverhalt mit den Verantwortlichen zu erörtern, die Auswirkungen 

auf die Verlässlichkeit der bereits eingeholten Prüfungsnachweise zu würdigen und, sofern 

angebracht, weitere Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Feststellung möglicher Aus-

wirkungen auf das Prüfungsurteil.  

 

2.4.4. Auswertung der Prüfungsfeststellungen und Bildung des Prüfungsurteils 

90 Der IRS-Prüfer muss würdigen, ob ausreichende und angemessene Prüfungsnachweise als 

Grundlage für die Beurteilung der Aussagen in der IRS-Beschreibung über die Angemessen-

heit, Implementierung bzw. Wirksamkeit des IRS erlangt wurden. Ist dies der Fall, hat der IRS-

Prüfer die Prüfungsfeststellungen auszuwerten und auf dieser Grundlage ein Prüfungsurteil zu 

treffen.  
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91 Bei der Bildung des Prüfungsurteils hat der IRS-Prüfer zu würdigen, ob nicht korrigierte Fehler 

in der IRS-Beschreibung bzw. festgestellte Mängel in dem in der IRS-Beschreibung dargestell-

ten IRS einzeln oder in der Summe wesentlich sind. Hierbei hat der IRS-Prüfer alle relevanten 

Prüfungsnachweise zu berücksichtigen, unabhängig davon, ob sie dem Anschein nach die 

Aussagen in der IRS-Beschreibung bestätigen oder ihnen widersprechen (vgl. Tz. A58).  

92 Bestehen keine wesentlichen Beanstandungen in Bezug auf die IRS-Beschreibung bzw. die 

in der IRS-Beschreibung dargestellten Regelungen, hat der IRS-Prüfer ein uneingeschränktes 

Prüfungsurteil abzugeben. Liegen wesentliche Beanstandungen vor, ist das Prüfungsurteil ein-

zuschränken oder zu versagen.  

93 Das Prüfungsurteil ist wegen eines Fehlers in der IRS-Beschreibung oder eines Mangels in 

dem in der IRS-Beschreibung dargestellten IRS einzuschränken, wenn der Fehler bzw. Man-

gel zwar wesentlich, aber nicht umfassend ist (vgl. Tz. A59). Sind die Beanstandungen nicht 

auf bestimmte Teile der in der IRS-Beschreibung enthaltenen Aussagen einzugrenzen, z.B. 

weil aufgrund von Mängeln bei der Konzeption des IRS die dargestellten Regelungen des IRS 

insgesamt als nicht angemessen anzusehen, ist das Prüfungsurteil zu versagen.  

94 Ist der IRS-Prüfer nicht in der Lage, angemessene und ausreichende Prüfungsnachweise zu 

erlangen, liegt ein Prüfungshemmnis vor. In diesem Fall ist das Prüfungsurteil einzuschränken, 

wenn die Auswirkungen des Prüfungshemmnisses zwar die Beurteilung eines wesentlichen 

Teils der Aussagen in der IRS-Beschreibung ausschließen, eine Beurteilung insgesamt aber 

noch möglich ist. Kann aufgrund von Prüfungshemmnissen auch nach Ausschöpfung der prü-

ferischen Möglichkeiten ein Urteil nicht abgegeben werden, ist in der Berichterstattung des 

IRS-Prüfers darauf hinzuweisen, dass ein Prüfungsurteil nicht erteilt wird.  

95 Falls sich im Verlauf der Prüfung herausstellt, dass sich die IRS-Beschreibung nicht für eine 

Prüfung eignet oder sie unangemessene Verallgemeinerungen oder unausgewogene und ver-

zerrende Darstellungen enthält, die eine Irreführung der Berichtsadressaten zur Folge haben 

können, hat der IRS-Prüfer zunächst auf eine entsprechende Änderung der IRS-Beschreibung 

hinzuwirken. Unterbleibt eine Änderung, hat er abzuwägen, ob das Prüfungsurteil einzu-

schränken oder zu versagen ist. Wenn sich im Verlauf der Prüfung herausstellt, dass die zu 

prüfenden Bereiche von den gesetzlichen Vertretern irreführend festgelegt wurden oder die 

angewandten IRS-Grundsätze nicht geeignet sind, hat der IRS-Prüfer das Prüfungsurteil zu 

versagen.  

96 Einschränkungen, Versagungen oder Nichterteilungen des Prüfungsurteils sind klar durch die 

Verwendung des Begriffs „Einschränkung“ bzw. „Versagung“ oder „Nichterteilung“ zu kenn-

zeichnen. Die Gründe für die Einschränkung bzw. Versagung oder die Nichterteilung des Prü-

fungsurteils sind vollständig und eindeutig im IRS-Prüfungsbericht darzustellen.  

97 Hält der IRS-Prüfer es für notwendig, die Berichtsadressaten auf einen in der IRS-Beschrei-

bung enthaltenen Sachverhalt aufmerksam zu machen, der nach der Beurteilung des IRS-

Prüfers grundlegend für das Verständnis der IRS-Beschreibung durch die Berichtsadressaten 

ist, muss der IRS-Prüfer einen Hinweis zur Hervorhebung des Sachverhalts in den IRS-Prü-

fungsbericht aufnehmen. Dieser Hinweis darf sich nur auf in der IRS-Beschreibung angege-

bene Informationen beziehen.  
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98 Darüber hinaus hat der IRS-Prüfer auf sonstige Sachverhalte hinzuweisen, auch wenn diese 

nicht in der IRS-Beschreibung dargestellt sind, wenn dies nach der Beurteilung des IRS-Prü-

fers für die Berichtsadressaten zum Verständnis des Prüfungsauftrags, der Verantwortung des 

IRS-Prüfers oder zum Verständnis des IRS-Prüfungsberichts erforderlich ist. Ein Hinweis auf 

sonstige Sachverhalte ist – ebenso wie ein Hinweis zur Hervorhebung eines Sachverhalts 

nach Tz. 97 – klar zu kennzeichnen und es ist klarzustellen, dass das Prüfungsurteil im Hin-

blick auf den entsprechenden Sachverhalt nicht eingeschränkt oder versagt wird.  

 

2.5. Dokumentation 

99 Der IRS-Prüfer hat die zur Stützung seines Prüfungsurteils dienenden Prüfungsnachweise in 

angemessener Zeit in den Arbeitspapieren zu dokumentieren.  

100 Form und Inhalt der Dokumentation stehen im pflichtgemäßen Ermessen des IRS-Prüfers. Die 

Arbeitspapiere sind so anzulegen, dass sich ein erfahrener Wirtschaftsprüfer, der nicht mit der 

Prüfung befasst war, in angemessener Zeit ein Bild über die Abwicklung und die Ergebnisse 

der Prüfung machen kann.  

101 Anhand der Dokumentation muss ein erfahrener Wirtschaftsprüfer folgende Punkte in ange-

messener Zeit nachvollziehen können (vgl. Tz. A60): 

● Einhaltung der Berufspflichten (insb. zum Grundsatz der Unabhängigkeit einschließlich 

möglicher Unabhängigkeitsgefährdungen und deren Lösung)  

● Art, Zeitpunkte und Umfang der durchgeführten Prüfungshandlungen 

● Ergebnisse der Prüfungshandlungen und die erlangten Prüfungsnachweise 

● Bedeutende Sachverhalte, die während der Prüfung aufgetreten sind, sowie daraus re-

sultierende bedeutsame Schlussfolgerungen und Beurteilungen.  

102 Im Rahmen der Dokumentation von Art, Umfang und Zeitpunkten der Prüfungshandlungen hat 

der IRS-Prüfer aufzuzeichnen, 

● welche Prüfungsnachweise zur Angemessenheit und Wirksamkeit des IRS erlangt wur-

den nebst deren eindeutiger Bezeichnung,  

● von wem die Prüfungshandlungen durchgeführt und wann sie abgeschlossen wurden, 

● von wem und wann die Prüfungshandlungen kontrolliert wurden sowie den Inhalt die-

ser Überprüfung. 

103 Soweit der IRS-Prüfer Selbstbeurteilungen des IRS oder bestimmte Arbeiten von Sachver-

ständigen verwertet, hat er dies zu dokumentieren. Hiervon umfasst ist die Dokumentation 

seiner Beurteilungsergebnisse sowie seiner in diesem Zusammenhang durchgeführten 

Prüfungshandlungen.  

104 Erhält der IRS-Prüfer Informationen, die einer zuvor erfolgten abschließenden Beurteilung ei-

nes bedeutsamen Prüfungssachverhalts entgegenstehen, hat er die in diesem Zusammen-

hang ergriffenen Maßnahmen (z.B. die Durchführung zusätzlicher Prüfungshandlungen) zu 

dokumentieren.  
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105 Der Abschluss der Auftragsdokumentation hat innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach 

dem Datum des IRS-Prüfungsberichts zu erfolgen. Die Löschung bzw. das Entfernen von Do-

kumentationen ist nach der abschließenden Zusammenstellung der Arbeitspapiere und finalen 

Auftragsdokumentation vor dem Ablauf der Aufbewahrungsfrist unzulässig.  

106 Für den Fall, dass der IRS-Prüfer es als notwendig erachtet, die Auftragsdokumentation nach 

der abschließenden Zusammenstellung zu ändern oder zu ergänzen, und dies keine Auswir-

kungen auf den IRS-Prüfungsbericht hat, ist Folgendes zu dokumentieren:  

● Gründe für die Änderungen bzw. Ergänzungen 

● von wem sie wann durchgeführt wurden 

● von wem sie wann durchgesehen wurden. 

 

2.6. Berichterstattung des IRS-Prüfers 

2.6.1. IRS-Prüfungsbericht 

107 Der IRS-Prüfer hat einen schriftlichen IRS-Prüfungsbericht zu verfassen, der ein Prüfungsurteil 

über die in der IRS-Beschreibung getroffenen Aussagen enthält bzw. erforderlichenfalls eine 

Aussage enthält, dass ein Prüfungsurteil nicht erteilt werden kann.  

108 Im IRS-Prüfungsbericht ist das Prüfungsurteil von anderen Informationen und Erläuterungen 

(z.B. Hervorhebungen und Hinweisen (vgl. Tz. 97 f.) oder von Feststellungen und Empfehlun-

gen zum IRS, die keinen Einfluss auf das Urteil haben) klar zu trennen.  

109 Der IRS-Prüfungsbericht muss folgende Bestandteile enthalten: 

a) Überschrift: Angabe, dass es sich um den Bericht eines unabhängigen Wirtschaftsprü-

fers handelt  

b) Berichtsadressaten 

c) Prüfungsauftrag 

d) Beschreibung des geprüften IRS, einschließlich der Struktur und der organisatorischen 

Einordnung der Internen Revision (u.a. Weisungs- und Prozessunabhängigkeit)  

e) Darstellung der oder Bezugnahme auf die vom Unternehmen angewandten IRS-

Grundsätze 

f) Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung einschließlich einer zusammenfassenden 

Beschreibung der durchgeführten Prüfungshandlungen (Prüfungshandlungen zur Risi-

kobeurteilung, Aufbau- und Funktionsprüfungen sowie der weiteren Prüfungshandlun-

gen) einschließlich der Klarstellung, dass es sich um einen Auftrag zur Erlangung hin-

reichender Sicherheit über die in der IRS-Beschreibung enthaltenen Aussagen über 

das IRS handelt  

g) Beschreibung der Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des IRS-Prüfers 

h) Aussage, dass die Prüfung in Übereinstimmung mit diesem IDW Prüfungsstandard 

durchgeführt wurde; der IRS-Prüfer darf nicht die Einhaltung dieses IDW Prüfungsstan-

dards erklären, wenn er nicht sämtliche einschlägigen Anforderungen beachtet hat  
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i) Aussage, dass bei der Prüfung die Berufspflichten der WPO und der Berufssatzung 

WP/vBP, einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit, eingehalten werden 

und dass die WP-Praxis die Anforderungen an die Qualitätssicherung20 anwendet  

j) Feststellungen zum IRS und Ergebnisse zu den einzelnen Domains I. – V. der Global 

Internal Audit Standards einschließlich wesentlicher Einzelergebnisse sowie ggf. Emp-

fehlungen  

k) Gegebenenfalls Darstellung geplanter Maßnahmen des Unternehmens zur Behebung 

der festgestellten Mängel mit Verantwortlichkeiten und Umsetzungstermin  

l) Behebung von festgestellten Mängeln aus früheren IRS-Prüfungen 

m) Falls relevant: 

– Beschreibung von bedeutenden Schwierigkeiten bei der Beurteilung des Prü-

fungsgegenstands 

– Aussage, dass der Auftrag für einen bestimmten Zweck bzw. Adressatenkreis 

durchgeführt wurde und deshalb die Verwendung der Ergebnisse für andere 

Zwecke ausgeschlossen ist  

– ggf. Hinweis auf nicht geprüfte sonstige Angaben in der IRS-Beschreibung (vgl. 

Tz. 80 ff.) 

n) Zusammenfassendes Prüfungsurteil: 

– Urteil, ob die im geprüften Zeitraum implementierten Regelungen des IRS in der 

IRS-Beschreibung in Übereinstimmung mit den angewandten IRS-Grundsätzen 

in allen wesentlichen Belangen angemessen dargestellt sind, ob die dargestellten 

Regelungen in Übereinstimmung mit den angewandten IRS-Grundsätzen in allen 

wesentlichen Belangen während des geprüften Zeitraums geeignet waren, mit 

hinreichender Sicherheit die Einrichtung einer internen Revisionsfunktion sowie 

die unabhängige und objektive Erbringung von Prüfungs- und Beratungsleistun-

gen durch die Interne Revision zu gewährleisten, und ob die dargestellten Rege-

lungen in allen wesentlichen Belangen während des geprüften Zeitraums wirk-

sam waren.  

– Sofern sich die Prüfung nur auf die Aussagen zur Angemessenheit und Imple-

mentierung des IRS bezieht (Angemessenheitsprüfung): Urteil, ob die zu einem 

bestimmten Zeitpunkt implementierten Regelungen des IRS in der IRS-Beschrei-

bung in Übereinstimmung mit den angewandten IRS-Grundsätzen in allen we-

sentlichen Belangen angemessen dargestellt sind, ob die dargestellten Regelun-

gen in Übereinstimmung mit den angewandten IRS-Grundsätzen in allen wesent-

lichen Belangen geeignet sind, mit hinreichender Sicherheit die Einrichtung einer 

internen Revisionsfunktion sowie die unabhängige und objektive Erbringung von 

Prüfungs- und Beratungsleistungen durch die Interne Revision zu gewährleisten, 

und ob die dargestellten Regelungen in allen wesentlichen Belangen zu einem 

bestimmten Zeitpunkt implementiert waren.  

 
20 Vgl. IDW QMS 1 (09.2022). 
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– Wird das Prüfungsurteil eingeschränkt oder versagt bzw. nicht erteilt, sind die 

Gründe für die Einschränkung, Versagung oder Nichterteilung in einem geson-

derten Abschnitt des IRS-Prüfungsberichts darzustellen. Gleiches gilt für Hervor-

hebungen und Hinweise.  

o) Aussage über die inhärenten Grenzen des IRS und zum Risiko, die Feststellungen 

zum IRS auf die Zukunft zu übertragen  

p) Datum des IRS-Prüfungsberichts: Das Datum darf nicht vor dem Datum liegen, an dem 

der IRS-Prüfer ausreichende und angemessene Nachweise als Grundlage für das Prü-

fungsurteil über das IRS erlangt hat.  

q) Unterschrift, Name und Ort des Prüfers. 

110 Da die freiwillige Prüfung von IRS keine Vorbehaltsaufgabe i.S.d. § 48 Abs. 1 Satz 1 WPO ist, 

besteht keine Pflicht zur Führung des Siegels.  

111 Wenn der IRS-Prüfer auf die Arbeit eines Sachverständigen des IRS-Prüfers (vgl. Tz. 71 ff.) 

oder auf die Selbstbeurteilung der Internen Revision (vgl. Tz. 54) Bezug nimmt, darf nicht der 

Eindruck entstehen, dass die Verantwortung des IRS-Prüfers für das Prüfungsurteil durch 

diese Bezugnahme verringert wird.  

112 Die IRS-Beschreibung der gesetzlichen Vertreter ist dem IRS-Prüfungsbericht als Anlage bei-

zufügen. Sind in der Beschreibung auch nicht geprüfte Angaben enthalten, ist dies im IRS-

Prüfungsbericht zu verdeutlichen (vgl. Tz. 81).  

113 Beispiele für IRS-Prüfungsberichte finden sich in Anlage 1 zu diesem IDW Prüfungsstandard.  

 

2.6.2. Weitere Berichtspflichten 

114 Wenn nach der Einschätzung des IRS-Prüfers bestimmte Prüfungsfeststellungen eine unmit-

telbare Reaktion des Unternehmens erfordern, ist darüber vorab zu berichten.  

115 Der IRS-Prüfer muss feststellen, ob ggf. weitere Berichtspflichten bestehen, z.B. gegenüber 

dem Aufsichtsorgan des Unternehmens. Im Falle einer Berichtspflicht ist diese im IRS-Prü-

fungsbericht oder in sonstiger geeigneter Weise zu erfüllen (vgl. Tz. A62).  

 

3. Anwendungshinweise und sonstige Erläuterungen 

Vorbemerkungen [Tz. 1 ff.] 

A1 Die Vorschriften des § 111 AktG finden nicht nur auf die Aktiengesellschaft und die Komman-

ditgesellschaft auf Aktien (KGaA) (§ 278 Abs. 3 AktG), sondern nach § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

MitbestG, § 3 Abs. 2 MontanMitbestG, § 3 Abs. 1 MitbestErgG, § 1 Abs. 1 Nr. 3 DrittelbG, § 24 

Abs. 2 Satz 2 MgVG auch auf die mitbestimmte GmbH Anwendung. Auf die mitbestimmungs-

freie GmbH findet § 111 AktG nach § 52 Abs. 1 GmbHG nur insoweit Anwendung, als im Ge-

sellschaftsvertrag nicht etwas anderes bestimmt ist.  
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A2 Sollte es an den in Tz. 5 genannten wirksamen Systemen fehlen, obliegt dem Aufsichtsrat 

bzw. dem von ihm eingerichteten Prüfungsausschuss die Prüfung, ob der Verzicht zur Einrich-

tung entsprechender Systeme mit den Organisations- und Sorgfaltspflichten des Vorstands 

nach § 93 Abs. 1 Satz 1 AktG im Einklang steht.  

A3 Die in Tz. 8 ausgeführte Systematisierung verschiedener (Teil-)Systeme der Corporate Gover-

nance setzt keine separate Aufbau- oder Ablauforganisation der genannten Systeme im Un-

ternehmen voraus. In Abhängigkeit von Art, Umfang und Komplexität der Geschäftstätigkeit 

werden in der Praxis häufig integrierte Systeme entwickelt (vgl. Tz. A5). Darüber hinaus wird 

in der Praxis auch das Three-Lines Modell (vgl. Tz. 10) verwendet, um die Rollen und Verant-

wortlichkeiten sowie die Abgrenzung der Funktionen der jeweiligen Corporate Governance 

Systeme untereinander zu beschreiben.  

 

Definitionen [Tz. 19] 

A4 Die in den verbindlichen Elementen des IPPF zum Ausdruck kommenden Regelungen bilden 

in ihrer Gesamtheit die Anforderungen an ein angemessenes IRS (vgl. Tz. 19c)).  

A5 Das IRS ist integraler Bestandteil der Corporate Governance des Unternehmens. Die Notwen-

digkeit zur Einrichtung einer eigenständigen Aufbau- und Ablauforganisation für das IRS ist 

abhängig von Art, Umfang und Komplexität der Geschäftstätigkeit des Unternehmens.  

A6 Die IRS-Beschreibung (vgl. Tz. 19i)) stellt die Konzeption des IRS und die implementierten 

Regelungen des IRS in einer für die Adressaten verständlichen Art und Weise dar. Hierbei 

werden sowohl hinsichtlich des Umfangs als auch der Konkretisierung die Ziele des IRS sowie 

Art und Umfang der Geschäftstätigkeit des Unternehmens angemessen berücksichtigt. Regel-

mäßig wird die IRS-Beschreibung eine Zusammenfassung der relevanten internen Verfah-

rensbeschreibungen enthalten. Die IRS-Beschreibung wird im Allgemeinen aber nicht den Um-

fang einer umfassenden Prozessbeschreibung haben (vgl. Tz. 22). Bei Verweisen innerhalb 

der IRS-Beschreibung auf andere Verfahrensbeschreibungen und Dokumente ist die IRS-Be-

schreibung aus sich heraus verständlich und enthält alle wesentlichen Regelungen.  

A7 Ein Fehler in den Aussagen der IRS-Beschreibung (vgl. Tz. 19k)) kann z.B. vorliegen, wenn 

die IRS-Beschreibung 

● nicht auf sämtliche verbindlichen Elemente des IPPF und ggf. zusätzliche vom Unter-

nehmen beachtete Anforderungen eingeht,  

● einen Mangel in dem in der IRS-Beschreibung dargestellten IRS nicht erkennen lässt 

oder  

● unangemessene Verallgemeinerungen bzw. unausgewogene und verzerrende Darstel-

lungen enthält.  

A8 Unternehmen (vgl. Tz. 20) i.S. dieses IDW Prüfungsstandards können neben Unternehmen im 

rechtlichen Sinne auch Gesellschaften bürgerlichen Rechts, rechtsfähige bzw. nicht rechtsfä-

hige Vereine, Stiftungen, Gebietskörperschaften, sonstige Körperschaften, Eigenbetriebe, An-

stalten des öffentlichen Rechts, Gemeinschaften, natürliche Personen oder sonstige wirt-

schaftlich abgegrenzte Geschäftstätigkeiten (z.B. Standorte, selbstständige Teilbetriebe, 

Sparten) oder Gruppen dieser Einheiten sein.  
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A9 Die Internationalen Grundlagen für die berufliche Praxis der Internen Revision (IPPF) werden 

vom Institute of Internal Auditors (IIA), der globalen Berufsorganisation der Internen Revision, 

herausgegeben. Das IPPF enthält weltweit anwendbare Leitlinien für die Interne Revision, die 

entweder als verbindlich oder als empfohlen eingestuft sind.  

A10 Das DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V. – unterstützt und fördert die Erarbeitung 

und Anwendung des IPPF als weltweit einheitliches Rahmenwerk für die Interne Revision. Zu 

diesem Zweck stellt das DIIR u.a. eine deutsche Übersetzung der Global Internal Audit Stan-

dards bereit. Darüber hinaus entwickelt das DIIR eigene Revisionsstandards, die als empfoh-

lene lokale Leitlinien das IPPF ergänzen und Hilfestellung für die Umsetzung des IPPF, auch 

unter Berücksichtigung deutscher Besonderheiten, geben.  

A11 Die Internationalen Grundlagen für die berufliche Praxis der Internen Revision (IPPF) sind wie 

folgt strukturiert:  

● Die Global Internal Audit Standards sind in fünf Domains (I-V) gegliedert. Domain I ent-

hält die Zielsetzung der Internen Revision. Die Domains II bis V enthalten insgesamt 

15 Prinzipien und 52 den Prinzipien zugeordnete Standards. Jeder Standard enthält 

jeweils verbindliche Anforderungen, empfohlene Überlegungen zur Umsetzung und 

Beispiele für Nachweise der Einhaltung. Die Standards der Domain III enthalten zu-

sätzlich zu den verbindlichen Anforderungen wesentliche Bedingungen mit Bezug zur 

Geschäftsleitung und zum Überwachungsorgan, deren Erfüllung erwartet wird.  

● Daneben entwickelt das IIA die Topical Requirements, deren verbindliche Anforderun-

gen von der Internen Revision eingehalten werden müssen, wenn der Umfang eines 

Revisionsauftrags eines der in den Topical Requirements behandelten Themen um-

fasst.  

● Zum IPPF gehören ebenfalls die als Global Guidance bezeichneten empfohlenen Leitli-

nien. Diese unterstützen die Global Internal Audit Standards durch die Bereitstellung 

nicht verbindlicher Informationen, Ratschläge und Best Practices für die Leistungser-

bringung der Internen Revision.  

Die verbindlichen Elemente des IPPF bestehen aus den Anforderungen einschließlich wesent-

licher Bedingungen in den Global Internal Audit Standards sowie den Topical Requirements, 

falls diese Gegenstand von Revisionsleistungen sind.  

A12 Die nachfolgend dargestellten Grundelemente eines Internen Revisionssystems orientieren 

sich an den Grundelementen, die das IDW im Rahmen der Formulierung des IDW PS 980 n.F. 

(09.2022), des IDW PS 981 und des IDW PS 982 durch die Auswertung allgemein anerkannter 

Rahmenkonzepte für die jeweiligen Teilsysteme der Corporate Governance entwickelt hat (vgl. 

Tz. 19g)). Diese Überleitung soll eine Vergleichbarkeit zu den genannten IDW Prüfungsstan-

dards zur Prüfung des Compliance Management Systems, des Risikomanagementsystems 

und des internen Kontrollsystems der Unternehmensberichterstattung ermöglichen.  

A13 Ein Internes Revisionssystem i.S. dieses IDW Prüfungsstandards weist die folgenden mitei-

nander in Wechselwirkung stehenden Grundelemente auf, die in die Geschäftsabläufe einge-

bunden sind. Bei der Konzeption des Internen Revisionssystems sind die Wechselwirkungen 

zwischen den Grundelementen zu berücksichtigen. Die Ausgestaltung des Internen Revisi-

onssystems hängt insb. von den festgelegten Zielen des Internen Revisionssystems sowie von 

Art, Umfang und Komplexität der Geschäftstätigkeit des Unternehmens ab.  
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● Revisionskultur: Die Revisionskultur stellt die Grundlage für die Angemessenheit und 

Wirksamkeit eines Revisionssystems dar. Sie wird geprägt durch die Grundeinstellun-

gen vom Management und vom Überwachungsorgan zur Notwendigkeit und Ausge-

staltung der Revisionsfunktion. Sie beeinflusst die Bedeutung, welche einer Revisions-

funktion in der Organisation beigemessen wird, und damit deren Effektivität. Vision, 

Leitbild und Wertesystem geben der Revision Zielrichtung, Identität und Selbstver-

ständnis.  

● Organisation des IRS: Das Management regelt die Rollen, Verantwortlichkeiten sowie 

die Rahmenbedingungen der Aufbau- und Ablauforganisation und stellt die für ein wirk-

sames Revisionssystem notwendigen Ressourcen und Rahmenbedingungen zur Ver-

fügung. Neutralität, Objektivität und Unabhängigkeit der Internen Revision sowie ein 

uneingeschränktes Informations- und Prüfungsrecht werden gewährleistet.  

● Ziele des IRS: Das Management legt auf der Grundlage der allgemeinen Unterneh-

mensziele und -risiken sowie in Abstimmung mit den relevanten Stakeholdern die Ziele 

fest, welche durch die Revisionsfunktion erreicht werden sollen. Dies umfasst auch die 

Definition und Festlegung des Audit Universe, welches wiederum die Grundlage für die 

Prüfungsplanung und die hieraus abgeleiteten Prüfungsprogramme darstellt.  

● Revisionsplanung und -programm: Auf Basis der Revisionsziele sowie des Audit 

Universe und der identifizierten und bewerteten Risiken wird eine standardisierte und 

risikoorientierte Gesamtplanung erstellt. Für die einzelnen Prüfungen werden hieraus 

Konzepte und Programme abgeleitet, welche der Prüfungsdurchführung zugrunde ge-

legt werden.  

● Revisionsdurchführung: Die Revisionsdurchführung umfasst für die einzelnen Prü-

fungen sowohl Prüfungsvorbereitung, -handlungen, -nachbereitung und Follow-up. Da-

bei ist auf eine einheitliche, sachgerechte und ordnungsgemäße Dokumentation von 

Art und Umfang der Prüfungshandlungen und -ergebnisse zu achten. Die Berichterstat-

tung erfolgt nach einem standardisierten Verfahren.  

● Revisionskommunikation: Regeln zur Kommunikation innerhalb des Prüfungsteams 

sowie mit relevanten Stakeholdern werden definiert und umgesetzt. Hierzu gehört ne-

ben der Berichterstattung an Management und Aufsichtsorgane auch der regelmäßige 

Informations- und Erfahrungsaustausch mit sonstigen Stakeholdern.  

● Revisionsüberwachung und -verbesserung: Im Rahmen eines kontinuierlichen Ver-

besserungsprozesses werden sowohl interne als auch externe Qualitätskontrollen 

durchgeführt. Der Leiter der Internen Revision sorgt für die Beseitigung von Mängeln 

sowie die Verbesserung des Systems.  

A14 Während die Grundelemente den Prozess für die Einrichtung eines IRS allgemein (als Refe-

renzrahmen) beschreiben, werden durch die IRS-Grundsätze (vgl. Tz. 19g)) konkrete inhaltli-

che Anforderungen an das System definiert, die bei der Einrichtung zugrunde gelegt werden.  

 

Gegenstand, Ziel und Umfang der Prüfung [Tz. 21 ff.] 

A15 Art und Umfang der gemäß Tz. 22 in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter liegenden 

Dokumentation des IRS sind abhängig von den Zielen und der Ausgestaltung des IRS, dem 

rechtlichen und wirtschaftlichen Umfeld des Unternehmens und den mit der Dokumentation im 
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Einzelnen verfolgten Zielen (z.B. Dokumentation zum Nachweis der Wirksamkeit des IRS ge-

genüber Dritten).  

A16 Bei der Beurteilung, ob ein angemessen dokumentiertes IRS vorliegt, ist zu berücksichtigen, 

dass eine fehlende oder unvollständige Dokumentation des IRS zu Zweifeln an der dauerhaf-

ten Funktionsfähigkeit der eingerichteten Regelungen führen kann. Zum Nachweis der konti-

nuierlichen Anwendung der Regelungen empfiehlt es sich, auch die laufenden Unterlagen über 

die Aufgabenerfüllung der Internen Revision und regelmäßige Selbstbeurteilungen sowie die 

Regelungen zur Überwachung und Verbesserung des Systems unbeschadet anderer Aufbe-

wahrungspflichten über einen ausreichend langen Zeitraum (mindestens bis zur nächsten Prü-

fung nach diesem IDW Prüfungsstandard) aufzubewahren.  

A17 Eine „projektbegleitende“ IRS-Prüfung i.S.d. Tz. 26 stellt keine Mitwirkung an der Entwicklung 

oder Einrichtung eines IRS dar, durch die der IRS-Prüfer aufgrund der Unabhängigkeitsvor-

schriften von einer späteren Prüfung der Wirksamkeit des IRS ausgeschlossen wäre. Werden 

bei der Prüfungsdurchführung wesentliche Mängel in dem in der IRS-Beschreibung dargestell-

ten IRS erkannt, ist es mit der Stellung eines IRS-Prüfers vereinbar, Entscheidungsempfeh-

lungen über notwendige Regelungen zur Ausgestaltung eines angemessenen IRS zu geben. 

Die Entscheidung über deren Annahme verbleibt beim Unternehmen. Entscheidungen über 

deren Umsetzung dürfen nicht vom IRS-Prüfer veranlasst werden.  

A18 Hinreichende Sicherheit bedeutet nicht absolute Sicherheit: Auch ein wirksames IRS unterliegt 

systemimmanenten Grenzen, sodass möglicherweise auch wesentliche Risiken, die dem Er-

reichen der festgelegten Ziele des IRS entgegenstehen, auftreten können, ohne systemseitig 

rechtzeitig erkannt und entsprechend den vom Unternehmen festgelegten Zielen des IRS ge-

steuert zu werden. Diese systemimmanenten Grenzen ergeben sich u.a. aus menschlichen 

Fehlleistungen (bspw. infolge von Nachlässigkeit, Ablenkungen, Beurteilungsfehlern und Miss-

verstehen von Arbeitsanweisungen), Missbrauch oder Vernachlässigung der Verantwortung 

durch für bestimmte Maßnahmen verantwortliche Personen, der Umgehung oder Außerkraft-

setzung von Kontrollen durch Zusammenwirken zweier oder mehrerer Personen oder dem 

Verzicht des Managements auf bestimmte Maßnahmen, weil die Kosten dafür höher einge-

schätzt werden als der erwartete Nutzen.  

A19 Gemäß Tz. 30 ist die Wirksamkeit des IRS dann gegeben, wenn die Regelungen von den 

hiervon Betroffenen nach Maßgabe ihrer Verantwortung in einem bestimmten Zeitraum wie 

vorgesehen eingehalten wurden. Der Kreis der „Betroffenen“ ist nicht notwendigerweise auf 

die vom Unternehmen beschäftigten Mitarbeiter begrenzt (z.B. bei ausgelagerten Revisions-

dienstleistungen).  

A20 Der im vom DIIR veröffentlichten Leitfaden in seiner jeweils gültigen Fassung zur Qualitätsbe-

urteilung der Internen Revision in Kapitel 4 „Kriterien zur Beurteilung der Einhaltung der Stan-

dards“ enthaltene Kriterienkatalog kann als Hilfsmittel zur Beurteilung, ob die IRS-Beschrei-

bung vollständig und sachgerecht die verbindlichen Elemente des IPPF berücksichtigt, dienen. 

Die Verwendung des Kriterienkatalogs entbindet den IRS-Prüfer nicht davon, sich ein hinrei-

chendes Verständnis der aktuellen Fassung der Internationalen Grundlagen für die berufliche 

Praxis der Internen Revision (IPPF) zu verschaffen, um die Anwendung der in den IPPF ent-

haltenen Regelungen vor dem Hintergrund der unternehmensindividuellen Gegebenheiten be-

urteilen zu können. Über die verbindlichen Elemente des IPPF hinaus vereinbarte Prüfungsin-

halte sind nicht Gegenstand des Kriterienkatalogs.  
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Auftragsannahme [Tz. 35 ff.] 

A21 Folgende Aspekte haben bei der Beurteilung der Eignung des in der IRS-Beschreibung dar-

gestellten Systems als Prüfungsgegenstand eine besondere Bedeutung:  

● Übernehmen die gesetzlichen Vertreter Verantwortung für die Einrichtung, Aufrechter-

haltung, Überwachung und Durchsetzung des IRS?  

● Ist das IRS in einer Weise dokumentiert, dass ein sachverständiger Dritter in angemes-

sener Zeit einen Überblick über das IRS erhalten kann?  

● Hat das Unternehmen bei der Konzeption des IRS ein strukturiertes Vorgehen gewählt 

und werden geeignete IRS-Grundsätze verwendet (vgl. Tz. 19g))?  

● Sind die zur Anwendung kommenden IRS-Grundsätze den beabsichtigten Berichtsad-

ressaten zugänglich?  

A22 Die grundsätzliche Eignung des dargestellten Systems kann auch dadurch beeinträchtigt wer-

den, dass eine von den gesetzlichen Vertretern festgelegte Abgrenzung der zu prüfenden Be-

reiche nicht hinreichend klar bzw. irreführend ist.  

A23 Die für die Durchführung einer IRS-Prüfung erforderlichen praktischen Erfahrungen und Kennt-

nisse in Bezug auf die berufliche Praxis der Internen Revision und das Verfahren der Prüfung 

eines Internen Revisionssystems können z.B. Folgendes umfassen:  

● Eine relevante Zertifizierung (z.B. Certified Internal Auditor) oder Qualifizierung (z.B. 

Prüfer für Interne RevisionssystemeDIIR)  

● Aktuelle, detaillierte Kenntnisse des IPPF 

● Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis der Internen Revision unter Anwendung des 

IPPF  

● Kenntnisse und Erfahrungen aus praktisch durchgeführten IRS-Prüfungen oder inter-

nen Selbstbeurteilungen bzw. Absolvierung von speziellen Seminaren zur Durchfüh-

rung von Quality Assessments.  

A24 Zusätzliche Anforderungen an die notwendigen praktischen Erfahrungen und Kenntnisse in 

Bezug auf die berufliche Praxis der Internen Revision und das Verfahren der Prüfung eines 

Internen Revisionssystems können sich für die Durchführung von externen Qualitätsbeurtei-

lungen aus Standard 8.4 (Externe Qualitätsbeurteilung) der Global Internal Audit Standards 

ergeben.  

A25 Folgende Aspekte werden im Allgemeinen mit dem Auftraggeber schriftlich vereinbart (vgl. 

Tz. 40):  

● Ziel und Gegenstand der IRS-Prüfung (vgl. Tz. 21 ff.) 

● Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für das IRS sowie für die Inhalte der IRS-Be-

schreibung 

● vom Unternehmen angewandte IRS-Grundsätze 

● Art und Umfang der Prüfung des IRS und der Berichterstattung einschließlich einer Be-

zugnahme auf diesen IDW Prüfungsstandard; dies bezieht sich auch auf eine etwaige 

Berichtspflicht gegenüber Dritten (vgl. Tz. 115)  
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● die Tatsache, dass die Prüfung der Aussagen in der IRS-Beschreibung risikoorientiert 

erfolgt und keine Vollprüfung, sondern eine Prüfung in einer Auswahl vorgenommen 

wird und deshalb ein unvermeidbares Risiko besteht, dass selbst wesentliche falsche 

Aussagen in der IRS-Beschreibung bzw. wesentliche Mängel im IRS unentdeckt blei-

ben  

● Hinweis auf die systemimmanenten Grenzen des IRS und darauf, dass die Prüfung 

nicht darauf ausgerichtet ist, festzustellen, ob einzelne oder sämtliche Revisionsauf-

träge durch die Revisionsfunktion fehlerfrei durchgeführt wurden oder ob von den ge-

setzlichen Vertretern oder den nachgeordneten Entscheidungsträgern eingeleitete oder 

durchgeführte Maßnahmen als Reaktion auf Feststellungen der Internen Revision ge-

eignet oder wirtschaftlich sinnvoll sind  

● bei einer Angemessenheitsprüfung: Zeitpunkt, auf den sich die Prüfung der Angemes-

senheit des IRS beziehen soll  

● bei einer Wirksamkeitsprüfung: Zeitraum, auf den sich die Prüfung der Wirksamkeit des 

IRS beziehen soll  

● Hinweise auf die Verwertung von Selbstbeurteilungen der Internen Revision, von Arbei-

ten anderer Wirtschaftsprüfer sowie von Sachverständigen  

● Erfordernis eines unbeschränkten Zugangs des Prüfers zu den für die Prüfung erfor-

derlichen Informationen und der Bereitschaft der gesetzlichen Vertreter, Auskünfte in 

dem erforderlichen Umfang vollständig und richtig zu erteilen  

● Grundlagen der Honorarabrechnung und für den Auslagenersatz 

● Haftungsbeschränkungen 

● Verpflichtung der für das IRS verantwortlichen Personen, eine Vollständigkeitserklä-

rung abzugeben  

● Gegebenenfalls Verwendungsvorbehalt des IRS-Prüfungsberichts sowie 

● Gegebenenfalls Hinweis auf Berichtspflichten gegenüber dem Aufsichtsorgan. 

A26 Wenn der IRS-Prüfer auch mit anderen Dienstleistungen (z.B. der Jahresabschlussprüfung 

oder der Prüfung des Compliance Management Systems) beauftragt war und er in deren Rah-

men für die Beurteilung der Aussagen in der IRS-Beschreibung evtl. relevante Informationen 

erlangt hat, empfiehlt es sich zu vereinbaren, dass er das Ergebnis dieser Tätigkeiten bei der 

Prüfung des IRS berücksichtigt.  

A27 Es kann sinnvoll sein, im Rahmen der Auftragsannahme eine Vereinbarung mit dem Unter-

nehmen über die Einbeziehung von sonstigen Angaben (vgl. Tz. 80) in die IRS-Prüfung zu 

schließen.  

A28 Beispiele für wesentliche Änderungen der Bedingungen des Prüfungsauftrags sind: 

● Änderungen des in der IRS-Beschreibung dargestellten Umfangs des IRS (z.B. durch 

Ausklammerung bestimmter Regionen oder Länder).  

● Anstelle einer Wirksamkeitsprüfung soll nur die Angemessenheit des IRS geprüft wer-

den. Eine externe Qualitätsbeurteilung nach Standard 8.4 (Externe Qualitätsbeurtei-

lung) der Global Internal Audit Standards umfasst immer eine Wirksamkeitsprüfung 

und ein Prüfungsurteil mit hinreichender Sicherheit (vgl. Tz. 24).  
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A29 Der IRS-Prüfer kann mit dem Unternehmen im Rahmen eines Zusatzauftrags eine zeitge-

rechte Prüfung zu den festgestellten Mängeln und der Umsetzung der vereinbarten Maßnah-

men vereinbaren (Follow-up-Prüfung).  

A30 In der Praxis beauftragt der Auftraggeber den IRS-Prüfer häufig mit der Ermittlung eines Punkt-

werts, z.B. nach einem in dem vom DIIR veröffentlichten Leitfaden in seiner jeweils gültigen 

Fassung zur Qualitätsbeurteilung der Internen Revision21 in Kapitel 3 „Ein Modell für die Beur-

teilung der Qualität einer Internen Revision“ beschriebenen Punktbewertungsverfahren, indem 

eine zusammenfassende Beurteilung der Einhaltung der Anforderungen und der wesentlichen 

Bedingungen der Global Internal Audit Standards für jedes der 15 Prinzipien oder für jeden 

der 52 Standards zum Ausdruck kommt. Bei diesem gesonderten Auftrag handelt es sich um 

eine sachverständige Stellungnahme eines Wirtschaftsprüfers. Bei der Vereinbarung über die 

Ermittlung eines Punktwerts handelt es sich nicht um eine Prüfung nach diesem IDW Prü-

fungsstandard, sondern um einen gesonderten Auftrag. Die Beauftragung der Ermittlung eines 

Punktwerts kann in demselben Auftragsbestätigungsschreiben wie die Beauftragung einer 

Prüfung nach diesem IDW Prüfungsstandard erfolgen, ist aber nicht Bestandteil einer Prüfung 

nach diesem IDW Prüfungsstandard.  

 

Prüfungsplanung 

Allgemeine Grundsätze [Tz. 45 ff.] 

A31 Die Bedeutsamkeit der relevanten Risiken einer Organisationseinheit (Tz. 49) kann sich nach 

quantitativen oder qualitativen Faktoren bemessen. Ausgangsbasis für die Einschätzung des 

IRS-Prüfers ist die vom Unternehmen selbst vorzunehmende Einschätzung. Quantitative Fak-

toren stellen insb. auf die wirtschaftliche Bedeutung der jeweiligen Einheit ab. Qualitative Fak-

toren beziehen sich z.B. auf die Art und/oder die Höhe der jeweils für das IRS relevanten 

Risiken.  

A32 Beispiele für quantitative Faktoren sind: 

● Größe/Mitarbeiterzahl der Internen Revision 

● Anteil am Gesamtumsatz 

● Verhältnis der Ergebnisbeiträge 

● Netto-Investitionssumme 

● angestrebte/geplante Rendite.  

A33 Beispiele für qualitative Faktoren sind: 

● Dezentraler Autonomiegrad der Internen Revision 

● Struktur der Internen Revision bei einer größeren Anzahl von Organisationseinheiten 

● Organisatorische/strukturelle Veränderungen (bspw. Personalfluktuation in der Internen 

Revision)  

● Qualifikation der Mitarbeiter der Internen Revision 

● Verhältnis von Stundenvolumen der Prüfaufträge zur Komplexität der geprüften Berei-

che 

 
21 https://www.diir.de/fachwissen/standards/diir-standards/ (Stand Abruf: 08.12.2025).  
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● Komplexität des Geschäftsmodells  

● Grad der Regulierung/Anfälligkeit für Regelverstöße 

● Standardisierungsgrad von Prozessen 

● Zentralisierung von Prozessen und Funktionen 

● Standardisierung wesentlicher Entscheidungen 

● Marktstrukturen und Veränderungsdynamik des Marktes. 

 

Berücksichtigung der Ergebnisse einer Selbstbeurteilung [Tz. 54] 

A34 Gemäß Prinzip 12 (Verbessere die Qualität) der Global Internal Audit Standards ist die Revi-

sionsleitung „dafür verantwortlich, dass die Interne Revision die Global Internal Audit Stan-

dards einhält und ihre Leistung kontinuierlich verbessert. Qualität ist ein kombiniertes Maß für 

die Einhaltung der Global Internal Audit Standards und das Erreichen der Leistungsziele der 

Internen Revision. Daher dient ein Qualitätssicherungs- und Verbesserungsprogramm dazu, 

die Einhaltung der Global Internal Audit Standards durch die Interne Revision, das Erreichen 

der Leistungsziele und das Streben nach kontinuierlicher Verbesserung zu bewerten und zu 

fördern. Das Qualitätssicherungs- und Verbesserungsprogramm umfasst interne Qualitätsbe-

urteilungen und externe Qualitätsbeurteilungen.“  

A35 Regelmäßige Selbstbeurteilungen können von leitenden Mitgliedern der Internen Revision, ei-

nem speziellen Qualitätssicherungsteam, Personen innerhalb der Internen Revision mit Zerti-

fizierung zum Certified Internal Auditor® oder umfassender Erfahrung mit den Global Internal 

Audit Standards oder Personen mit Revisionskompetenzen aus anderen Bereichen der Orga-

nisation durchgeführt werden.  

 

Wesentlichkeit [Tz. 55] 

A36 Der IRS-Prüfer berücksichtigt seine Überlegungen zur Wesentlichkeit (vgl. Tz. 55) 

● bei der Planung und Durchführung der Prüfung, einschließlich der Bestimmung von Art, 

Umfang und zeitlicher Einteilung der Prüfungshandlungen, und  

● bei der Auswertung von Prüfungsfeststellungen, d.h. bei der Beurteilung, ob die Aussa-

gen in der IRS-Beschreibung (vgl. Tz. 19f)) wesentliche Fehler enthalten.  

A37 Ein wesentlicher Fehler in den Aussagen der IRS-Beschreibung liegt z.B. dann vor, wenn  

● sie einen vorhandenen wesentlichen Mangel des IRS nicht erkennen lassen, 

● sie falsche Angaben enthalten oder Angaben fehlen, die – einzeln oder in der Summe 

– für die Adressaten der IRS-Beschreibung entscheidungsrelevant sein können, oder  

● sie unangemessene Verallgemeinerungen oder unausgewogene und verzerrende Dar-

stellungen enthalten, die eine Irreführung der Adressaten der IRS-Beschreibung zur 

Folge haben können.  

A38 Ein wesentlicher Mangel des IRS liegt dann vor, wenn das in der IRS-Beschreibung darge-

stellte IRS nicht geeignet oder nicht wirksam ist, mit hinreichender Sicherheit in Übereinstim-

mung mit den IRS-Grundsätzen die Einrichtung einer internen Revisionsfunktion sowie die 
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unabhängige und objektive Erbringung von Prüfungs- und Beratungsleistungen durch die In-

terne Revision zu gewährleisten. Ein wesentlicher Mangel des IRS kann auch bei einer Kumu-

lation von Mängeln vorliegen, die, einzeln betrachtet, nicht wesentlich sind.  

A39 Bei der Bestimmung der Wesentlichkeit von Mängeln des in der IRS-Beschreibung dargestell-

ten IRS können folgende Fragestellungen zu den Vorgaben des IPPF von Bedeutung sein:  

● Sind einzelne oder mehrere Prinzipien der Global Internal Audit Standards nicht erfüllt? 

● Sind einzelne oder mehrere der den Prinzipien zugeordneten Standards der Global In-

ternal Audit Standards nicht erfüllt?  

Weiterhin können die folgenden Fragestellungen von Bedeutung sein: 

● Art des Mangels: Ist eine fehlerhafte Prüfungs- oder Beratungsleistung der Internen 

Revision auf eine systemimmanente Schwachstelle zurückzuführen oder handelt es 

sich um eine einmalige Durchbrechung des Systems? Wurden in der IRS-Beschrei-

bung dargestellte Regelungen des IRS durch die gesetzlichen Vertreter, durch andere 

Mitglieder des Managements oder durch Mitarbeiter der Revisionsabteilung außer Kraft 

gesetzt oder umgangen?  

● Bedeutung des vom IRS adressierten Risikos: Können die möglichen Mängel zu we-

sentlichen Fehlsteuerungen oder Verfehlungen hinsichtlich der IRS-Ziele führen? In 

welchem Umfang sind einzelne Unternehmenseinheiten/-prozesse oder die Gesamtor-

ganisation von dem mit dem Mangel verbundenen Risiko betroffen?  

● (Potenzielles) Schadensausmaß: Welcher finanzielle oder sonstige Schaden ist mit ei-

nem Mangel des IRS für die Unternehmensorganisation verbunden? Welche Auswir-

kungen können sich aus dem Mangel auf die Gesamtorganisation bzw. einzelne Orga-

nisationseinheiten oder Prozesse ergeben?  

● Bestandsgefährdende Risiken: Können die (möglichen) Mängel den Fortbestand der 

Unternehmensorganisation gefährden?  

● Ursache für den Mangel: Beruht ein Mangel im IRS auf beabsichtigtem oder irrtümli-

chem Handeln oder Unterlassen?  

 

Gewinnung eines Verständnisses von dem Unternehmen sowie von dessen rechtlichem 

und wirtschaftlichem Umfeld [Tz. 56 f.] 

A40 Sofern es sich bei dem IRS-Prüfer um den Abschlussprüfer des Unternehmens handelt, wird 

das erforderliche Verständnis von dem rechtlichen und wirtschaftlichen Umfeld des Unterneh-

mens und dem IRS teilweise bereits vorhanden sein.22 Die Abschlussprüfung hat im Unter-

schied zur IRS-Prüfung allerdings das Ziel, die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung zu 

beurteilen. Der Abschlussprüfer richtet seine Risikobeurteilungen daher auf die Feststellung 

wesentlicher falscher Angaben in der Rechnungslegung aus. Die in diesem Zusammenhang 

erworbenen Kenntnisse über das Unternehmen sowie von dessen rechtlichem und wirtschaft-

lichem Umfeld werden für Zwecke der IRS-Prüfung im Allgemeinen nicht ausreichend sein.  

 
22 Vgl. International Standards On Auditing [DE]: Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher 

Darstellungen (ISA [DE] 315 (Revised 2019)) und International Standards On Auditing [DE]: Reaktionen des 
Abschlussprüfers auf beurteilte Risiken (ISA [DE] 330).  
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A41 Besprechungen zwischen dem auftragsverantwortlichen Wirtschaftsprüfer und anderen Mit-

gliedern des Prüfungsteams sowie ggf. mit Sachverständigen des IRS-Prüfers sollen die Mit-

glieder für das mögliche Vorhandensein wesentlicher Fehler in der IRS-Beschreibung bzw. 

wesentliche Mängel im IRS sensibilisieren und ihr Verständnis für die Auswirkungen der Er-

gebnisse ihrer Prüfungshandlungen auf andere Aspekte der IRS-Prüfung fördern.  

 

Gewinnung eines Verständnisses von dem in der IRS-Beschreibung dargestellten Inter-

nen Revisionssystem [Tz. 58 f.] 

A42 Das vom IRS-Prüfer zu erlangende Detailverständnis von dem IRS umfasst z.B. folgende As-

pekte:  

● Unternehmensziele und die daraus abgeleiteten IRS-Ziele 

● Risikostrategie und Risikopolitik des Unternehmens und deren Auswirkungen auf Art 

und Umfang des IRS  

● Aufbau- und Ablauforganisation des IRS 

● Regelungen zur Überwachung und Verbesserung des IRS. 

Weitere Aspekte zum Detailverständnis über das IRS können auch aus dem im vom DIIR ver-

öffentlichten Leitfaden in seiner jeweils gültigen Fassung zur Qualitätsbeurteilung der Internen 

Revision in Kapitel 4 („Kriterien zur Beurteilung der Einhaltung der Standards“) enthaltenen 

Kriterienkatalog entnommen werden.  

 

Prüfungsdurchführung [Tz. 62 ff.] 

Prüfung der in der IRS-Beschreibung enthaltenen Aussagen zur Angemessenheit und 

Wirksamkeit des IRS [Tz. 65 ff.] 

A43 Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen kann der Prüfer bei wiederkehrenden Aufträgen 

Ergebnisse früherer IRS-Prüfungen verwerten. Dies gilt vor allem für die Beurteilung der An-

gemessenheit des IRS, die sich bei Folgeprüfungen vor allem auf Veränderungen des IRS 

erstrecken wird. In Bezug auf die Beurteilung der Wirksamkeit des IRS im Prüfungszeitraum 

können sich die Erkenntnisse aus früheren Prüfungen im Wesentlichen auf die Risikoeinschät-

zung des IRS-Prüfers und den Umfang der Prüfungen der Wirksamkeit auswirken. Prüfungs-

nachweise aus früheren Prüfungen stellen aber für sich genommen keinen Nachweis über die 

Wirksamkeit des IRS im zu prüfenden Zeitraum dar.  

A44 Im Rahmen der Prüfung der Angemessenheit (vgl. Tz. 66 f.) kommen insb. die folgenden Prü-

fungshandlungen in Betracht: 

● Befragungen der gesetzlichen Vertreter (insb. des für die Interne Revision zuständigen 

Mitglieds des Vorstands bzw. der Geschäftsführung), anderer Mitglieder des Manage-

ments der geprüften Bereiche, Personen auf allen Ebenen der Internen Revision, ex-

terner Prüfer (z.B. Abschlussprüfer oder Rechnungshöfe) sowie von Mitgliedern des 

Aufsichtsorgans (z.B. zur Konzeption des IRS, zur Durchsetzung des IRS und zu be-

kannten Schwachstellen im IRS).  

● Befragungen von Personen, die für die Konzeption und/oder Weiterentwicklung, die 

Überwachung des IRS und die Koordination von Aktivitäten im Zusammenhang mit 
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dem IRS zuständig sind, um deren Aufgabenstellung, Kompetenz und Erfahrung, Stel-

lung innerhalb der Unternehmenshierarchie und Kenntnisse über mögliche Schwach-

stellen im IRS und festgestellte Verstöße sowie die Reaktionen des Unternehmens auf 

solche Feststellungen in Erfahrung zu bringen (z.B. Mitarbeiter der Internen Revision).  

● Durchsicht von Dokumentationen des IRS (z.B. Geschäftsordnung der Internen Revi-

sion, Revisionsrichtlinien, Personal- und Sachkostenbudget, Prüfungsplan)  

● Durchsicht von Unterlagen, die im Zusammenhang mit dem IRS generiert werden (z.B. 

Prüfungsberichte der Internen Revision, Follow-up Berichte)  

● Beobachtung von Aktivitäten und Arbeitsabläufen im Unternehmen, die mit dem IRS in 

Verbindung stehen, einschließlich der IT-gestützten Verfahren der Internen Revision  

● Nachvollziehen der Umsetzung von Maßnahmen aus früheren IRS-Prüfungen und 

Selbstbeurteilungen. 

A45 Die Prüfung der Wirksamkeit (vgl. Tz. 68) umfasst die kontinuierliche Anwendung der im IRS 

verankerten Regelungen in dem von der Prüfung abgedeckten Zeitraum. Es wird geprüft, ob 

die Regelungen wie vorgesehen von den dafür bestimmten Personen beachtet bzw. durchge-

führt wurden und diesen die für die Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Hilfsmittel und 

Informationen zur Verfügung standen.  

A46 Sofern der Zeitraum (vgl. Tz. 69) weniger als ein Geschäftsjahr abdeckt, kann es angebracht 

sein, im Prüfungsbericht die Gründe für einen kürzeren Zeitraum darzustellen. Gründe, die ggf. 

zu einem kürzeren Zeitraum führen, können z.B. vorliegen, wenn das System weniger als ein 

Geschäftsjahr operativ war oder wenn es im Falle von wesentlichen Änderungen des Systems 

nicht praktikabel ist, entweder einen Zeitraum von einem Geschäftsjahr abzuwarten oder einen 

Prüfungsbericht zu erstellen, der sowohl den Zeitraum vor als auch nach den vorgenommenen 

Änderungen umfasst. Ein kürzerer Zeitraum kann ebenfalls dann angemessen sein, wenn der 

Vorstand oder der Aufsichtsrat bei der Beurteilung der Angemessenheit oder der Wirksamkeit 

des IRS abweichende Zyklen zugrunde legt, z.B. einzelne Quartale.  

A47 Folgende Prüfungshandlungen kommen im Rahmen der Prüfung der Wirksamkeit des IRS in 

Betracht:  

● Befragung der von den Regelungen betroffenen Personen (gesetzliche Vertreter, Mitar-

beiter im IRS und andere relevante Mitarbeiter)  

● Durchsicht und Auswertung der IRS-Dokumentation hinsichtlich der kontinuierlichen 

Anwendung der Regelungen, z.B. Protokolle von Aufsichtsratssitzungen, Prüfungsland-

karte (Audit Universe), Checklisten, Fragebögen, Kontrollbeschreibungen, Berichte der 

Internen Revision  

● Beobachtung der Einhaltung von Grundsätzen bzw. der Durchführung von Verfahren 

und Maßnahmen im IRS (z.B. Diskussionen zum Audit Universe, Ursachen von und 

Umgang mit Planabweichungen im Bereich der Revisionsplanung)  

● Nachvollziehen von für das IRS relevanten Kontrollen 

● IT-gestützte Prüfungshandlungen. 

A48 Befragungen allein reichen für die Erzielung der erforderlichen Urteilssicherheit über die Wirk-

samkeit des IRS nicht aus. Sie werden für eine Verwertbarkeit als Prüfungsnachweis mit einer 

oder mehreren zusätzlichen Arten von Prüfungshandlungen kombiniert. Eigene Beobachtun-

gen sind i.d.R. aussagekräftiger als die Verwertung von Aussagen Dritter. Allerdings beziehen 
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sich solche Beobachtungsergebnisse immer nur auf den Zeitpunkt der Prüfung. In diesen Fäl-

len kann es daher erforderlich sein, weitere Prüfungshandlungen in Erwägung zu ziehen, um 

die kontinuierliche Anwendung der Regelungen des IRS zu prüfen.  

A49 Art, Umfang und Zeitpunkt der im Rahmen der Prüfung der Angemessenheit und Wirksamkeit 

durchzuführenden Prüfungshandlungen sind u.a. abhängig von  

● den angewandten IRS-Grundsätzen, 

● den Inhalten der IRS-Beschreibung, 

● den bisherigen Erfahrungen des Prüfers mit dem Unternehmen, 

● den Ergebnissen der Risikobeurteilungen zum Audit Universe, 

● der Ausgestaltung des IRS und dessen Dokumentation, 

● der verwendeten IT-Unterstützung, 

● der Art und Weise interner Beurteilungen der Internen Revision, z.B. Überwachungs-

maßnahmen oder Selbstbeurteilungen, sowie  

● Wesentlichkeitsüberlegungen. 

 

Verwertung der Arbeit von Sachverständigen des Prüfers [Tz. 71 ff.] 

A50 Eine Verwertung der Arbeit von Sachverständigen (vgl. Tz. 71) kann z.B. geboten sein bei 

● der Frage der Angemessenheit des IRS, um die Abdeckung spezieller Revisionsberei-

che (z.B. IT-Revision, technische Revisionen, Baurevision etc.) zu gewährleisten,  

● der Interpretation spezifischer Anforderungen der angewandten IRS-Grundsätze, 

● der Beurteilung von IT-gestützten Bestandteilen des IRS, 

● der Würdigung von Sachverhalten, die auf eine fehlerhafte Auftragsdurchführung durch 

die Interne Revision hindeuten, und der Würdigung von festgestellten Fehlern bei der 

Auftragsbearbeitung durch die Interne Revision.  

A51 Informationen zu Kompetenz, Fähigkeiten und Objektivität eines externen Sachverständigen 

(vgl. Tz. 72) können aus unterschiedlichen Quellen stammen, bspw. aus  

● persönlicher Erfahrung mit der bisherigen Tätigkeit des Sachverständigen, 

● Gesprächen mit dem Sachverständigen, 

● Gesprächen mit anderen Wirtschaftsprüfern oder anderen Personen, die mit der Arbeit 

des Sachverständigen vertraut sind,  

● Kenntnissen über die Qualifikationen des Sachverständigen (Feststellung einer Berufs-

zulassung bzw. Mitgliedschaft in einer Berufs- oder Branchenorganisation),  

● Publikationen des Sachverständigen. 

A52 Die folgenden Aspekte können bei der Beurteilung der Arbeiten externer Sachverständiger 

(vgl. Tz. 73) für die Zwecke des IRS-Prüfers relevant sein:  

● Die Relevanz und Vertretbarkeit der Feststellungen und Schlussfolgerungen des Sach-

verständigen und ob diese mit anderen Prüfungsnachweisen in Einklang stehen  

● wenn den Arbeiten des Sachverständigen wesentliche Annahmen und Methoden zu-

grunde liegen, die Relevanz, Vollständigkeit und Vertretbarkeit dieser Annahmen und 

Methoden unter den gegebenen Umständen  
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● wenn die Tätigkeit des Sachverständigen in der Verwendung von Ausgangsdaten be-

steht, die Relevanz, Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Ausgangsdaten.  

A53 Die Beurteilung der Arbeit von externen Sachverständigen kann z.B. durch Befragungen oder 

die Durchsicht der Berichterstattung bzw. der Arbeitspapiere des externen Sachverständigen 

erfolgen.  

 

Verwertung der Arbeit anderer Wirtschaftsprüfer sowie Verwendung der Arbeit von 

Sachverständigen der gesetzlichen Vertreter [Tz. 74] 

A54 Die in den Tz. A50 ff. dargestellten Anwendungshinweise können sinngemäß auch auf die 

Verwertung der Arbeit eines anderen Wirtschaftsprüfers bzw. auf die Verwendung der Arbeit 

von Sachverständigen der gesetzlichen Vertreter angewandt werden.  

 

Ereignisse nach dem Beurteilungszeitpunkt/-zeitraum [Tz. 76 ff.] 

A55 Als Prüfungshandlungen zur Feststellung von Ereignissen nach dem in der IRS-Beschreibung 

genannten Zeitpunkt bzw. Zeitraum, auf den sich die Aussagen der gesetzlichen Vertreter be-

ziehen (vgl. Tz. 76), kommen z.B. in Betracht:  

● Kritisches Lesen von Protokollen über in diesem Zeitraum stattgefundene Sitzungen 

der Verwaltungsorgane  

● Kritisches Lesen von unternehmensinternen Berichten, wie z.B. Berichte über durchge-

führte interne Selbstbeurteilungen  

● Befragungen von für die Interne Revision operativ verantwortlichen Personen und er-

forderlichenfalls der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsorgans.  

 

Sonstige Angaben in der IRS-Beschreibung [Tz. 80 ff.] 

A56 Als weitere angemessene Maßnahme kann der IRS-Prüfer u.a. einen Hinweis (vgl. Tz. 98) in 

den IRS-Prüfungsbericht aufnehmen und darin die wesentliche Unstimmigkeit bzw. den we-

sentlichen offensichtlichen Fehler erläutern.  

 

Schriftliche Erklärungen [Tz. 85 ff.] 

A57 Schriftliche Erklärungen sind kein Ersatz für andere nach diesem IDW Prüfungsstandard vor-

gesehene Prüfungshandlungen.  

 

Auswertung der Prüfungsfeststellungen und Bildung des Prüfungsurteils [Tz. 90 ff.] 

A58 Stellt der Wirtschaftsprüfer eine Abweichung von den in der IRS-Beschreibung dargestellten 

Regelungen des IRS fest, wird er i.d.R. durch weitere Prüfungshandlungen klären, ob es sich 

um einen Einzelfall handelt, der die Angemessenheit und Wirksamkeit des IRS nicht berührt 

oder ob ein Mangel im IRS vorliegt. Als mögliche Prüfungshandlungen kommen hierbei bspw. 

in Betracht:  
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● Befragung der gesetzlichen Vertreter zur eigenen Einschätzung der Ursache der fest-

gestellten Abweichung  

● Würdigung des Umgangs des Unternehmens mit der festgestellten Abweichung 

● Prüfung, ob mit der Überwachung des IRS beauftragte Personen vergleichbare Abwei-

chungen identifiziert haben und welche Maßnahmen daraufhin veranlasst wurden.  

A59 Eine Einschränkung des Prüfungsurteils wird auch dann erforderlich sein, wenn der wesentli-

che, aber nicht umfassende Mangel im IRS angemessen in der IRS-Beschreibung dargestellt 

ist. Dies ist bspw. der Fall, wenn die IRS-Beschreibung darauf hinweist, dass eine wesentliche 

Regelung noch nicht umgesetzt wurde, dies aber für die Zukunft vorgesehen ist.  

 

Dokumentation [Tz. 99 ff.] 

A60 Durch die Arbeitspapiere wird gleichzeitig nachgewiesen, dass die IRS-Prüfung in Überein-

stimmung mit diesem IDW Prüfungsstandard geplant und durchgeführt wurde.  

 

IRS-Prüfungsbericht [Tz. 107 ff.] 

A61 Sollte ein Verbesserungsbedarf bei einzelnen Domains, Prinzipien, Standards oder Anforde-

rungen und wesentlichen Bedingungen der Global Internal Audit Standards festgestellt worden 

sein, ohne dass jedoch ein wesentlicher Mangel vorliegt, so ist im Regelfall hierüber zumindest 

in Form einer Zusammenfassung ebenfalls im Prüfungsbericht berichtet werden.  

A62 Wird die Ermittlung eines Punktwerts gesondert beauftragt (vgl. Tz. A30), kann der ermittelte 

Punktwert dem Prüfungsbericht beigefügt werden. Der ermittelte Punktwert ist weder Bestand-

teil des Prüfungsberichts noch Anlage zum Prüfungsbericht.  

 

Weitere Berichtspflichten [Tz. 114 f.] 

A63 Im Zusammenhang mit der IRS-Prüfung kann sich für den Wirtschaftsprüfer aus der Treue-

pflicht eine Pflicht zur Information des Auftraggebers über Sachverhalte, ergeben, die anläss-

lich der IRS-Prüfung festgestellt werden. Hierbei kann es sich z.B. handeln um  

● beabsichtigte oder unbeabsichtigte Verstöße der gesetzlichen Vertreter oder der Mitar-

beiter des Unternehmens gegen Gesetze und andere Vorschriften,  

● Hinweise, dass einzelne von den gesetzlichen Vertretern oder den nachgeordneten 

Entscheidungsträgern eingeleitete oder umgesetzte Maßnahmen aufgrund von Fest-

stellungen der Internen Revision offensichtlich nicht geeignet sind.  
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Anlagen 

Anlage 1: Berichterstattung über IRS-Prüfungen 

Formulierungsbeispiele für IRS-Prüfungsberichte 

1.1. Wirksamkeitsprüfung 

BERICHT DES UNABHÄNGIGEN WIRTSCHAFTSPRÜFERS 

Prüfung der Angemessenheit, Implementierung und Wirksamkeit des Internen Revisionssys-

tems für ... [Beschreibung des zu prüfenden IRS]  

An die … [Gesellschaft] 

A. Prüfungsauftrag 

Mit Schreiben vom …[Datum] haben uns … [die gesetzlichen Vertreter] der …[Gesellschaft] 

beauftragt, eine Prüfung der in nachstehender Anlage 1 beigefügten IRS-Beschreibung der 

Angemessenheit, Implementierung und Wirksamkeit ihres Internen Revisionssystems für ... 

[Beschreibung des zu prüfenden IRS] durchzuführen.  

Unter einem Internen Revisionssystem (IRS) ist die Gesamtheit aller Grundsätze, Verfahren 

und Maßnahmen (Regelungen) zu verstehen, die auf die Einhaltung der in den Internationalen 

Grundlagen für die berufliche Praxis der Internen Revision (IPPF) enthaltenen Anforderungen 

gerichtet sind. Unser Auftrag bezog sich auf die Beurteilung der Angemessenheit, Implemen-

tierung und Wirksamkeit der in der als Anlage 1 beigefügten IRS-Beschreibung aufgeführten 

Regelungen für ... [Beschreibung des zu prüfenden IRS].  

Für die Durchführung des Auftrags und für unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis 

zu Dritten, die diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschafts-

prüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom [Datum] vereinbart.  

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir diesen Bericht, 

der ausschließlich an die … [Gesellschaft] zur Verwendung [für interne Zwecke] gerichtet ist.  

[alternativ: Wir erstellen diesen Bericht auf Grundlage des mit der ... [Gesellschaft] geschlos-

senen Auftrags, dem, auch mit Wirkung gegenüber Dritten, die beiliegenden Allgemeinen Auf-

tragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaften vom [Datum] mit der Maßgabe zugrunde liegen, dass die darin enthaltenen Haf-

tungshöchstgrenzen allen Personen gegenüber, die diese Berichterstattung mit unserer vor-

herigen Zustimmung erhalten haben, gemeinschaftlich besteht.]  

B. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

Gegenstand unserer Prüfung waren die in der als Anlage 1 beigefügten IRS-Beschreibung 

enthaltenen Aussagen über ... [Beschreibung des zu prüfenden IRS]. Bei der Einrichtung des 
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IRS wurden die verbindlichen Elemente der Internationalen Grundlagen für die berufliche Pra-

xis der Internen Revision (IPPF) [ggf. sonstige angewandte IRS-Grundsätze beschreiben] zu-

grunde gelegt.  

Die Verantwortung für das IRS einschließlich der Dokumentation des IRS und für die Inhalte 

der IRS-Beschreibung liegt bei den gesetzlichen Vertretern der [Gesellschaft].  

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurtei-

lung über die in der IRS-Beschreibung enthaltenen Aussagen zur Angemessenheit, Implemen-

tierung und Wirksamkeit des ... [Beschreibung des zu prüfenden IRS] abzugeben. Die Zielset-

zung der Prüfung liegt als Systemprüfung nicht darin, eine Aussage darüber zu treffen, ob 

einzelne oder sämtliche Revisionsaufträge durch die Revisionsfunktion fehlerfrei durchgeführt 

wurden, oder ob einzelne von den gesetzlichen Vertretern oder den nachgeordneten Entschei-

dungsträgern eingeleitete oder durchgeführte Maßnahmen als Reaktion auf Feststellungen 

der Internen Revision geeignet oder wirtschaftlich sinnvoll sind.  

Die in der IRS-Beschreibung für ... [Beschreibung des zu prüfenden IRS] dargestellten Rege-

lungen des IRS sind angemessen, wenn sie geeignet sind, mit hinreichender Sicherheit die 

Einrichtung einer internen Revisionsfunktion sowie die unabhängige und objektive Erbringung 

von Prüfungs- und Beratungsleistungen zu gewährleisten, und wenn sie implementiert sind.  

Die Wirksamkeit des IRS ist dann gegeben, wenn die Regelungen der Aufbau- und Ablaufor-

ganisation der internen Revisionsfunktion von den hiervon Betroffenen nach Maßgabe ihrer 

Verantwortlichkeit in einem bestimmten Zeitraum wie vorgesehen eingehalten werden. Auch 

ein wirksames IRS unterliegt systemimmanenten Grenzen, sodass möglicherweise auch we-

sentliche Fehler bei der Einrichtung einer internen Revisionsfunktion sowie bei der Erbringung 

von unabhängigen und objektiven Prüfungs- und Beratungsleistungen, die den verbindlichen 

Elementen der Internationalen Grundlagen für die berufliche Praxis der Internen Revision 

(IPPF) [ggf. sonstige angewandte IRS-Grundsätze beschreiben] entgegenstehen, auftreten 

können, ohne systemseitig rechtzeitig erkannt zu werden.  

Wir haben unsere Prüfung auf der Grundlage der für Wirtschaftsprüfer geltenden Berufspflich-

ten unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung von 

Internen Revisionssystemen (IDW PS 983 n.F. (12.2025)) durchgeführt. Unsere WP-Praxis 

hat die Anforderungen an das Qualitätssicherungssystem des IDW Qualitätsmanagement-

standards: Anforderungen an das Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW 

QMS 1 (09.2022)) angewendet. Die Berufspflichten gemäß der WPO und der BS WP/vBP 

einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten.  

Nach diesen Anforderungen haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir 

mit hinreichender Sicherheit beurteilen können, ob die im geprüften Zeitraum implementierten 

Regelungen des IRS in der IRS-Beschreibung in Übereinstimmung mit den angewandten IRS-

Grundsätzen ... [Bezeichnung der IRS-Grundsätze] in allen wesentlichen Belangen angemes-

sen dargestellt sind, ob die dargestellten Regelungen in Übereinstimmung mit den angewand-

ten IRS-Grundsätzen ... [Bezeichnung der IRS-Grundsätze] in allen wesentlichen Belangen 

während des geprüften Zeitraums geeignet waren, mit hinreichender Sicherheit die Einrichtung 
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einer internen Revisionsfunktion sowie die unabhängige und objektive Erbringung von Prü-

fungs- und Beratungsleistungen zu gewährleisten, und ob die dargestellten Regelungen in al-

len wesentlichen Belangen während des Zeitraums vom … [Datum] bis … [Datum] wirksam 

waren.  

Die Auswahl der Prüfungshandlungen haben wir nach unserem pflichtgemäßen Ermessen 

vorgenommen. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir die Kenntnisse über das rechtliche und 

wirtschaftliche Umfeld sowie über die Organisation der Internen Revision des Unternehmens 

berücksichtigt. Wir haben die in der IRS-Beschreibung dargestellten Regelungen sowie die 

uns vorgelegten Nachweise überwiegend auf der Basis einer Auswahl beurteilt. Wir sind der 

Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen 

sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.  

Im Einzelnen haben wir folgende Prüfungshandlungen durchgeführt: 

[Zusammenfassende Beschreibung der Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung, der Auf-

bau- und Funktionsprüfungen sowie der weiteren Prüfungshandlungen]  

Wir haben die Prüfung [mit Unterbrechungen] in der Zeit vom … [Datum] bis … [Datum] durch-

geführt.  

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erteilt worden. Die für das IRS ver-

antwortlichen Personen haben uns die Vollständigkeit und Richtigkeit der IRS-Beschreibung 

und der uns erteilten Aufklärungen und Nachweise zur Konzeption des IRS sowie zur Ange-

messenheit, Implementierung und Wirksamkeit des IRS schriftlich bestätigt.  

C. Feststellungen zum Internen Revisionssystem 

I. Konzeption des IRS für ... [Beschreibung des IRS] 

[u.a. Darstellung der oder Bezugnahme auf die vom Unternehmen angewandten verbindlichen 

Elemente der Internationalen Grundlagen für die berufliche Praxis der Internen Revision 

(IPPF) sowie ggf. sonstiger angewandter IRS-Grundsätze]  

Beschreibung des geprüften IRS, einschließlich der Struktur und der organisatorischen Ein-

ordnung der Internen Revision (u.a. Weisungs- und Prozessunabhängigkeit), sowie Ergeb-

nisse zu den einzelnen Domains I. – V. der Global Internal Audit Standards, einschließlich 

wesentlicher Einzelergebnisse. Die Beschreibung und Ergebnisdarstellung kann sich an den 

Domains der Global Internal Audit Standards orientieren.  

● Domain I: Zielsetzung der Internen Revision 

● Domain II: Ethik und Professionalität 

● Domain III: Governance der Internen Revision 

● Domain IV: Leitung der Internen Revision 

● Domain V: Erbringung von Revisionsleistungen 
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II. Feststellungen [und Empfehlungen] 

[a) Feststellungen 

b) sonstige Feststellungen 

c) ggf. Darstellung von bedeutenden Schwierigkeiten bei der Beurteilung des Prüfungsge-

genstands 

d) ggf. Hinweis auf nicht geprüfte sonstige Angaben in der IRS-Beschreibung 

e) ggf. Empfehlungen] 

 

III. Maßnahmen zur Behebung von Mängeln [und Empfehlungen] 

[Maßnahmen zur Behebung der festgestellten Mängel mit Verantwortlichkeiten und Umset-

zungstermin sowie ggf. sonstige Empfehlungen]  

D. Zusammenfassendes Prüfungsurteil 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

● sind die im Zeitraum vom … [Datum] bis … [Datum] implementierten Grundsätze, Ver-

fahren und Maßnahmen (Regelungen) des IRS in der IRS-Beschreibung in Überein-

stimmung mit den angewandten IRS-Grundsätzen ... [Bezeichnung der IRS-Grunds-

ätze] in allen wesentlichen Belangen angemessen dargestellt,  

● waren die in der IRS-Beschreibung dargestellten Regelungen in Übereinstimmung mit 

den angewandten verbindlichen Elementen der Internationalen Grundlagen für die be-

rufliche Praxis der Internen Revision (IPPF) [sowie ggf. sonstiger angewandter IRS-

Grundsätze] in allen wesentlichen Belangen  

– während des Zeitraums vom … [Datum] bis … [Datum] geeignet, mit hinreichen-

der Sicherheit die Einrichtung einer internen Revisionsfunktion sowie die unab-

hängige und objektive Erbringung von Prüfungs- und Beratungsleistungen zu ge-

währleisten, und  

– während des Zeitraums vom … [Datum] bis … [Datum] wirksam. 

Zu unseren einzelnen Feststellungen [und Empfehlungen] verweisen wir auf unsere Ausfüh-

rungen in [Abschn. C. II.].  

Die IRS-Beschreibung für ... [Beschreibung des zu prüfenden IRS] bei der Gesellschaft wurde 

zum … [Datum] erstellt; die Ausführungen zu den Prüfungshandlungen zur Beurteilung der 

Wirksamkeit einzelner Regelungen erstrecken sich auf den Zeitraum vom … [Datum] bis … 

[Datum]. Jede Übertragung dieser Angaben auf einen zukünftigen Zeitpunkt birgt die Gefahr, 

dass wegen zwischenzeitlicher Änderungen des IRS falsche Schlussfolgerungen gezogen 

werden.  

Auch ein wirksames IRS unterliegt systemimmanenten Grenzen, sodass möglicherweise auch 

wesentliche Fehler bei der Einrichtung einer internen Revisionsfunktion sowie bei der Erbrin-

gung von unabhängigen und objektiven Prüfungs- und Beratungsleistungen, die verbindlichen 
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Elementen der Internationalen Grundlagen für die berufliche Praxis der Internen Revision 

(IPPF) entgegenstehen, auftreten können, ohne systemseitig rechtzeitig erkannt zu werden.  

(Ort) 

(Datum) 

(Unterschrift) 

Anlagen: 

[IRS-Beschreibung] 

[Allgemeine Auftragsbedingungen] 

  



IDW PS 983 n.F. (12.2025) 

43 

© IDW Verlag GmbH 

1.2. Wirksamkeitsprüfung mit Einschränkung 

BERICHT DES UNABHÄNGIGEN WIRTSCHAFTSPRÜFERS 

Prüfung der Angemessenheit, Implementierung und Wirksamkeit des Internen Revisionssys-

tems für ... [Beschreibung des zu prüfenden IRS]  

An die … [Gesellschaft] 

A. Prüfungsauftrag 

Mit Schreiben vom … [Datum] haben uns … [die gesetzlichen Vertreter] der … [Gesellschaft] 

beauftragt, eine Prüfung der in nachstehender Anlage 1 beigefügten IRS-Beschreibung der 

Angemessenheit, Implementierung und Wirksamkeit ihres Internen Revisionssystems für ... 

[Beschreibung des zu prüfenden IRS] durchzuführen.  

Unter einem Internen Revisionssystem (IRS) ist die Gesamtheit aller Grundsätze, Verfahren 

und Maßnahmen (Regelungen) zu verstehen, die auf die Einhaltung der in den Internationalen 

Grundlagen für die berufliche Praxis der Internen Revision (IPPF) enthaltenen Anforderungen 

gerichtet sind. Unser Auftrag bezog sich auf die Beurteilung der Angemessenheit, Implemen-

tierung und Wirksamkeit der in der als Anlage 1 beigefügten IRS-Beschreibung aufgeführten 

Regelungen für ... [Beschreibung des zu prüfenden IRS].  

Für die Durchführung des Auftrags und für unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis 

zu Dritten, die diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschafts-

prüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom [Datum] vereinbart.  

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir diesen Bericht, 

der ausschließlich an die … [Gesellschaft] zur Verwendung [für interne Zwecke] gerichtet ist.  

[alternativ: Wir erstellen diesen Bericht auf Grundlage des mit der ... [Gesellschaft] geschlos-

senen Auftrags, dem, auch mit Wirkung gegenüber Dritten, die beiliegenden Allgemeinen Auf-

tragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaften vom [Datum] mit der Maßgabe zugrunde liegen, dass die darin enthaltenen Haf-

tungshöchstgrenzen allen Personen gegenüber, die diese Berichterstattung mit unserer vor-

herigen Zustimmung erhalten haben, gemeinschaftlich besteht.] 

B. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

Gegenstand unserer Prüfung waren die in der als Anlage 1 beigefügten IRS-Beschreibung 

enthaltenen Aussagen über ... [Beschreibung des zu prüfenden IRS]. Bei der Einrichtung des 

IRS wurden die verbindlichen Elemente der Internationalen Grundlagen für die berufliche Pra-

xis der Internen Revision (IPPF) [ggf. sonstige angewandte IRS-Grundsätze beschreiben] zu-

grunde gelegt.  

Die Verantwortung für das IRS einschließlich der Dokumentation des IRS und für die Inhalte 

der IRS-Beschreibung liegt bei den gesetzlichen Vertretern der [Gesellschaft].  
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Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurtei-

lung über die in der IRS-Beschreibung enthaltenen Aussagen zur Angemessenheit, Implemen-

tierung und Wirksamkeit des ... [Beschreibung des zu prüfenden IRS] abzugeben. Die Zielset-

zung der Prüfung liegt als Systemprüfung nicht darin, eine Aussage darüber zu treffen, ob 

einzelne oder sämtliche Revisionsaufträge durch die Revisionsfunktion fehlerfrei durchgeführt 

wurden, oder ob einzelne von den gesetzlichen Vertretern oder den nachgeordneten Entschei-

dungsträgern eingeleitete oder durchgeführte Maßnahmen als Reaktion auf Feststellungen 

der Internen Revision geeignet oder wirtschaftlich sinnvoll sind.  

Die in der IRS-Beschreibung für ... [Beschreibung des zu prüfenden IRS] dargestellten Rege-

lungen des IRS sind angemessen, wenn sie geeignet sind, mit hinreichender Sicherheit die 

Einrichtung einer internen Revisionsfunktion sowie die unabhängige und objektive Erbringung 

von Prüfungs- und Beratungsleistungen zu gewährleisten, und wenn sie implementiert sind.  

Die Wirksamkeit des IRS ist dann gegeben, wenn die Regelungen der Aufbau- und Ablaufor-

ganisation der internen Revisionsfunktion von den hiervon Betroffenen nach Maßgabe ihrer 

Verantwortlichkeit in einem bestimmten Zeitraum wie vorgesehen eingehalten werden. Auch 

ein wirksames IRS unterliegt systemimmanenten Grenzen, sodass möglicherweise auch we-

sentliche Fehler bei der Einrichtung einer internen Revisionsfunktion sowie bei der Erbringung 

von unabhängigen und objektiven Prüfungs- und Beratungsleistungen, die den verbindlichen 

Elementen der Internationalen Grundlagen für die berufliche Praxis der Internen Revision 

(IPPF) [ggf. sonstige angewandte IRS-Grundsätze beschreiben] entgegenstehen, auftreten 

können, ohne systemseitig rechtzeitig erkannt zu werden.  

Wir haben unsere Prüfung auf der Grundlage der für Wirtschaftsprüfer geltenden Berufspflich-

ten unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung von 

Internen Revisionssystemen (IDW PS 983 n.F. (12.2025)) durchgeführt. Unsere WP-Praxis 

hat die Anforderungen an das Qualitätssicherungssystem des IDW Qualitätsmanagement-

standards: Anforderungen an das Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW 

QMS 1 (09.2022)) angewendet. Die Berufspflichten gemäß der WPO und der BS WP/vBP 

einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten.  

Nach diesen Anforderungen haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir 

mit hinreichender Sicherheit beurteilen können, ob die im geprüften Zeitraum implementierten 

Regelungen des IRS in der IRS-Beschreibung in Übereinstimmung mit den angewandten IRS-

Grundsätzen … [Bezeichnung der IRS-Grundsätze] in allen wesentlichen Belangen angemes-

sen dargestellt sind, ob die dargestellten Regelungen in Übereinstimmung mit den angewand-

ten IRS-Grundsätzen … [Bezeichnung der IRS-Grundsätze] in allen wesentlichen Belangen 

während des geprüften Zeitraums geeignet waren, mit hinreichender Sicherheit die Einrichtung 

einer internen Revisionsfunktion sowie die unabhängige und objektive Erbringung von Prü-

fungs- und Beratungsleistungen zu gewährleisten, und ob die dargestellten Regelungen in al-

len wesentlichen Belangen während des Zeitraums vom … [Datum] bis … [Datum] wirksam 

waren.  

Die Auswahl der Prüfungshandlungen haben wir nach unserem pflichtgemäßen Ermessen 

vorgenommen. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir die Kenntnisse über das rechtliche und 
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wirtschaftliche Umfeld sowie über die Organisation der Internen Revision des Unternehmens 

berücksichtigt. Wir haben die in der IRS-Beschreibung dargestellten Regelungen sowie die 

uns vorgelegten Nachweise überwiegend auf der Basis einer Auswahl beurteilt. Wir sind der 

Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen 

sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.  

Im Einzelnen haben wir folgende Prüfungshandlungen durchgeführt: 

[Zusammenfassende Beschreibung der Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung, der Auf-

bau- und Funktionsprüfungen sowie der weiteren Prüfungshandlungen]  

Wir haben die Prüfung (mit Unterbrechungen) in der Zeit vom … [Datum] bis … [Datum] durch-

geführt.  

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erteilt worden. Die für das IRS ver-

antwortlichen Personen haben uns die Vollständigkeit und Richtigkeit der IRS-Beschreibung 

und der uns erteilten Aufklärungen und Nachweise zur Konzeption des IRS sowie zur Ange-

messenheit, Implementierung und Wirksamkeit des IRS schriftlich bestätigt.  

C. Feststellungen zum Internen Revisionssystem 

I. Konzeption des IRS für ... [Beschreibung des IRS] 

[u.a. Darstellung der oder Bezugnahme auf die vom Unternehmen angewandten verbindlichen 

Elemente der Internationalen Grundlagen für die berufliche Praxis der Internen Revision 

(IPPF) sowie ggf. sonstiger angewandter IRS-Grundsätze]  

Beschreibung des geprüften IRS, einschließlich der Struktur und der organisatorischen Ein-

ordnung der Internen Revision (u.a. Weisungs- und Prozessunabhängigkeit), sowie Ergeb-

nisse zu den einzelnen Domains I. – V. der Global Internal Audit Standards, einschließlich 

wesentlicher Einzelergebnisse. Die Beschreibung und Ergebnisdarstellung kann sich an den 

Domains der Global Internal Audit Standards orientieren.  

● Domain I: Zielsetzung der Internen Revision 

● Domain II: Ethik und Professionalität 

● Domain III: Governance der Internen Revision 

● Domain IV: Leitung der Internen Revision 

● Domain V: Erbringung von Revisionsleistungen 

 

II. Feststellungen [und Empfehlungen] 

a) Feststellungen, die zu einer Einschränkung, Versagung oder Nichterteilung des Prü-

fungsurteils geführt haben  

● [Feststellung 1: Da wir nur unzureichende Unterlagen und anderweitige Nachweise 

über die eingerichteten Regelungen des IRS für ... [Beschreibung des betreffenden Be-

reichs] erhalten haben, können wir die Angemessenheit und Wirksamkeit dieser Rege-
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lungen nicht beurteilen. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass das IRS in-

soweit nicht geeignet ist, mit hinreichender Sicherheit die Einrichtung einer internen 

Revisionsfunktion sowie die unabhängige und objektive Erbringung von Prüfungs- und 

Beratungsleistungen zu gewährleisten.  

● Feststellung 2: Entgegen dem Prinzip 12 (Verbessere die Qualität) und Standard 12.1 

(Interne Qualitätsbeurteilung) der Global Internal Audit Standards umfasst das Quali-

tätssicherungs- und -verbesserungsprogramm der internen Revisionsfunktion keine in-

ternen Beurteilungen zur laufenden Überwachung ihrer Aufgabenerfüllung und zur re-

gelmäßigen Selbstbeurteilung.]  

[b) sonstige Feststellungen 

c) ggf. Darstellung von bedeutenden Schwierigkeiten bei der Beurteilung des Prüfungsge-

genstands 

d) ggf. Hinweis auf nicht geprüfte sonstige Angaben in der IRS-Beschreibung 

e) ggf. Empfehlungen] 

 

III. Maßnahmen zur Behebung von Mängeln 

[Maßnahmen zur Behebung der festgestellten Mängel mit Verantwortlichkeiten und Umset-

zungstermin] 

D. Zusammenfassendes Prüfungsurteil 

Unsere Prüfung hat zu den unter Abschn. C. II. dargestellten Einschränkungen geführt. 

Mit diesen Einschränkungen sind nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-

wonnenen Erkenntnisse  

● die im Zeitraum vom … [Datum] bis … [Datum] implementierten Grundsätze, Verfahren 

und Maßnahmen (Regelungen) des IRS in der IRS-Beschreibung in Übereinstimmung 

mit den angewandten IRS-Grundsätzen ... [Bezeichnung der IRS-Grundsätze] in allen 

wesentlichen Belangen angemessen dargestellt,  

● waren die in der IRS-Beschreibung dargestellten Regelungen in Übereinstimmung mit 

den angewandten verbindlichen Elementen der Internationalen Grundlagen für die be-

rufliche Praxis der Internen Revision (IPPF) [sowie ggf. sonstiger angewandter IRS-

Grundsätze] in allen wesentlichen Belangen  

– während des Zeitraums vom … [Datum] bis … [Datum] geeignet, mit hinreichen-

der Sicherheit die Einrichtung einer internen Revisionsfunktion sowie die unab-

hängige und objektive Erbringung von Prüfungs- und Beratungsleistungen zu ge-

währleisten, und  

– während des Zeitraums vom … [Datum] bis … [Datum] wirksam. 

Zu unseren einzelnen Feststellungen [und Empfehlungen] verweisen wir auf unsere Ausfüh-

rungen in [Abschn. C. II.].  
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Die IRS-Beschreibung für ... [Beschreibung des zu prüfenden IRS] bei der Gesellschaft wurde 

zum … [Datum] erstellt; die Ausführungen zu den Prüfungshandlungen zur Beurteilung der 

Wirksamkeit einzelner Regelungen erstrecken sich auf den Zeitraum vom … [Datum] bis … 

[Datum]. Jede Übertragung dieser Angaben auf einen zukünftigen Zeitpunkt birgt die Gefahr, 

dass wegen zwischenzeitlicher Änderungen des IRS falsche Schlussfolgerungen gezogen 

werden.  

Auch ein wirksames IRS unterliegt systemimmanenten Grenzen, sodass möglicherweise auch 

wesentliche Fehler bei der Einrichtung einer internen Revisionsfunktion sowie bei der Erbrin-

gung von unabhängigen und objektiven Prüfungs- und Beratungsleistungen, die den verbind-

lichen Elementen der Internationalen Grundlagen für die berufliche Praxis der Internen Revi-

sion (IPPF) entgegenstehen, auftreten können, ohne systemseitig rechtzeitig erkannt zu wer-

den.  

(Ort) 

(Datum) 

(Unterschrift) 

Anlagen: 

[IRS-Beschreibung] 

[Allgemeine Auftragsbedingungen] 
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1.3. Angemessenheitsprüfung 

BERICHT DES UNABHÄNGIGEN WIRTSCHAFTSPRÜFERS 

Prüfung der Angemessenheit und Implementierung des Internen Revisionssystems für ... [Be-

schreibung des zu prüfenden IRS]  

An die … [Gesellschaft] 

A. Prüfungsauftrag 

Mit Schreiben vom … [Datum] haben uns … [die gesetzlichen Vertreter] der … [Gesellschaft] 

beauftragt, eine Prüfung der in nachstehender Anlage 1 beigefügten IRS-Beschreibung der 

Angemessenheit und Implementierung ihres Internen Revisionssystems für ... [Beschreibung 

des zu prüfenden IRS] durchzuführen.  

Unter einem Internen Revisionssystem (IRS) ist die Gesamtheit aller Grundsätze, Verfahren 

und Maßnahmen (Regelungen) zu verstehen, die auf die Einhaltung der in den Internationalen 

Grundlagen für die berufliche Praxis der Internen Revision (IPPF) enthaltenen Anforderungen 

gerichtet sind. Unser Auftrag bezog sich auf die Beurteilung der Angemessenheit und Imple-

mentierung der in der als Anlage 1 beigefügten IRS-Beschreibung aufgeführten Regelungen 

für ... [Beschreibung des zu prüfenden IRS].  

Für die Durchführung des Auftrags und für unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis 

zu Dritten, die diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschafts-

prüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom [Datum] vereinbart.  

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir diesen Bericht, 

der ausschließlich an die … [Gesellschaft] zur Verwendung … [für interne Zwecke] gerichtet 

ist.  

[alternativ: Wir erstellen diesen Bericht auf Grundlage des mit der ... [Gesellschaft] geschlos-

senen Auftrags, dem, auch mit Wirkung gegenüber Dritten, die beiliegenden Allgemeinen Auf-

tragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaften vom [Datum] mit der Maßgabe zugrunde liegen, dass die darin enthaltenen Haf-

tungshöchstgrenzen allen Personen gegenüber, die diese Berichterstattung mit unserer vor-

herigen Zustimmung erhalten haben, gemeinschaftlich besteht.]  

B. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

Gegenstand unserer Prüfung waren die in der als Anlage 1 beigefügten IRS-Beschreibung 

enthaltenen Aussagen über ... [Beschreibung des zu prüfenden IRS]. Bei der Einrichtung des 

IRS wurden die verbindlichen Elemente der Internationalen Grundlagen für die berufliche Pra-

xis der Internen Revision (IPPF) [ggf. sonstige angewandte IRS-Grundsätze beschreiben] zu-

grunde gelegt.  
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Die Verantwortung für das IRS einschließlich der Dokumentation des IRS und für die Inhalte 

der IRS-Beschreibung liegt bei den gesetzlichen Vertretern der [Gesellschaft].  

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurtei-

lung über die in der IRS-Beschreibung enthaltenen Aussagen zur Angemessenheit und Imple-

mentierung des ... [Beschreibung des zu prüfenden IRS] abzugeben. Die Zielsetzung der Prü-

fung liegt als Systemprüfung nicht darin, eine Aussage darüber zu treffen, ob einzelne oder 

sämtliche Revisionsaufträge durch die Revisionsfunktion fehlerfrei durchgeführt wurden und 

ob einzelne von den gesetzlichen Vertretern oder den nachgeordneten Entscheidungsträgern 

eingeleitete oder durchgeführte Maßnahmen als Reaktion auf Feststellungen der Internen Re-

vision geeignet oder wirtschaftlich sinnvoll sind.  

Die in der IRS-Beschreibung für ... [Beschreibung des zu prüfenden IRS] dargestellten Rege-

lungen des IRS sind angemessen, wenn sie geeignet sind, mit hinreichender Sicherheit die 

Einrichtung einer internen Revisionsfunktion sowie die unabhängige und objektive Erbringung 

von Prüfungs- und Beratungsleistungen zu gewährleisten, und wenn sie implementiert sind.  

Wir haben unsere Prüfung auf der Grundlage der für Wirtschaftsprüfer geltenden Berufspflich-

ten unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung von 

Internen Revisionssystemen (IDW PS 983 n.F. (12.2025)) durchgeführt. Unsere WP-Praxis 

hat die Anforderungen an das Qualitätssicherungssystem des IDW Qualitätsmanagement-

standards: Anforderungen an das Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW 

QMS 1 (09.2022)) angewendet. Die Berufspflichten gemäß der WPO und der BS WP/vBP 

einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten.  

Nach diesen Anforderungen haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir 

mit hinreichender Sicherheit beurteilen können, ob die zum geprüften Zeitpunkt implementier-

ten Regelungen des IRS in der IRS-Beschreibung in Übereinstimmung mit den angewandten 

IRS-Grundsätzen ... [Bezeichnung der IRS-Grundsätze] in allen wesentlichen Belangen ange-

messen dargestellt sind, ob die dargestellten Regelungen in Übereinstimmung mit den ange-

wandten IRS-Grundsätzen ... [Bezeichnung der IRS-Grundsätze] in allen wesentlichen Belan-

gen geeignet waren, mit hinreichender Sicherheit die Einrichtung einer internen Revisionsfunk-

tion sowie die unabhängige und objektive Erbringung von Prüfungs- und Beratungsleistungen 

zu gewährleisten, und ob die dargestellten Regelungen in allen wesentlichen Belangen zum 

Zeitpunkt … [Datum] implementiert waren.  

Auftragsgemäß umfasste unsere Prüfung nicht die Beurteilung der Wirksamkeit der in der IRS-

Beschreibung des Unternehmens dargestellten Regelungen.  

Die Auswahl der Prüfungshandlungen haben wir nach unserem pflichtgemäßen Ermessen 

vorgenommen. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir die Kenntnisse über das rechtliche und 

wirtschaftliche Umfeld sowie über die Organisation der Internen Revision des Unternehmens 

berücksichtigt. Wir haben die in der IRS-Beschreibung dargestellten Regelungen sowie die 

uns vorgelegten Nachweise überwiegend auf der Basis einer Auswahl beurteilt. Wir sind der 

Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen 

sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.  
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Im Einzelnen haben wir folgende Prüfungshandlungen durchgeführt: 

[Zusammenfassende Beschreibung der Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung, der Auf-

bauprüfungen sowie der weiteren Prüfungshandlungen]  

Wir haben die Prüfung (mit Unterbrechungen) in der Zeit vom … [Datum] bis … [Datum] durch-

geführt.  

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erteilt worden. Die für das IRS ver-

antwortlichen Personen haben uns die Vollständigkeit und Richtigkeit der IRS-Beschreibung 

und der uns erteilten Aufklärungen und Nachweise zur Konzeption des IRS sowie zur Ange-

messenheit und Implementierung des IRS schriftlich bestätigt.  

C. Feststellungen zum Internen Revisionssystem 

I. Konzeption des IRS für ... [Beschreibung des IRS] 

[u.a. Darstellung der oder Bezugnahme auf die vom Unternehmen angewandten verbindlichen 

Elemente der Internationalen Grundlagen für die berufliche Praxis der Internen Revision 

(IPPF) sowie ggf. sonstiger angewandter IRS-Grundsätze]  

Beschreibung des geprüften IRS, einschließlich der Struktur und der organisatorischen Ein-

ordnung der Internen Revision (u.a. Weisungs- und Prozessunabhängigkeit), sowie Ergeb-

nisse zu den einzelnen Domains I. – V. der Global Internal Audit Standards, einschließlich 

wesentlicher Einzelergebnisse. Die Beschreibung und Ergebnisdarstellung kann sich an den 

Domains der Global Internal Audit Standards orientieren.  

● Domain I: Zielsetzung der Internen Revision 

● Domain II: Ethik und Professionalität 

● Domain III: Governance der Internen Revision 

● Domain IV: Leitung der Internen Revision 

● Domain V: Erbringung von Revisionsleistungen 

 

II. Feststellungen [und Empfehlungen] 

[a) Feststellungen, die zu einer Einschränkung, Versagung oder Nichterteilung des Prü-

fungsurteils geführt haben  

b) sonstige Feststellungen 

c) ggf. Darstellung von bedeutenden Schwierigkeiten bei der Beurteilung des Prüfungsge-

genstands 

d) ggf. Hinweis auf nicht geprüfte sonstige Angaben in der IRS-Beschreibung 

e) ggf. Empfehlungen] 
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III. Maßnahmen zur Behebung von Mängeln  

[Maßnahmen zur Behebung der festgestellten Mängel mit Verantwortlichkeiten und Umset-

zungstermin] 

D. Zusammenfassendes Prüfungsurteil 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

● sind die zum … [Datum] implementierten Grundsätze, Verfahren und Maßnahmen (Re-

gelungen) des IRS in der IRS-Beschreibung in Übereinstimmung mit den angewandten 

IRS-Grundsätzen ... [Bezeichnung der IRS-Grundsätze] in allen wesentlichen Belangen 

angemessen dargestellt,  

● waren die in der IRS-Beschreibung dargestellten Regelungen in Übereinstimmung mit 

den angewandten verbindlichen Elementen der Internationalen Grundlagen für die be-

rufliche Praxis der Internen Revision (IPPF) [sowie ggf. sonstiger angewandter IRS-

Grundsätze] in allen wesentlichen Belangen  

– geeignet, mit hinreichender Sicherheit die Einrichtung einer internen Revisions-

funktion sowie die unabhängige und objektive Erbringung von Prüfungs- und Be-

ratungsleistungen zu gewährleisten, und  

– zum … [Datum] implementiert. 

Zu unseren einzelnen Feststellungen [und Empfehlungen] verweisen wir auf unsere Ausfüh-

rungen in [Abschn. C. II.].  

Die IRS-Beschreibung für ... [Beschreibung des zu prüfenden IRS] bei der Gesellschaft wurde 

zum … [Datum] erstellt. Jede Übertragung dieser Angaben auf einen zukünftigen Zeitpunkt 

birgt die Gefahr, dass wegen zwischenzeitlicher Änderungen des IRS falsche Schlussfolge-

rungen gezogen werden.  

(Ort) 

(Datum) 

(Unterschrift) 

Anlagen: 

[IRS-Beschreibung] 

[Allgemeine Auftragsbedingungen] 
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Anlage 2: Berufsständische Unterschiede im Standard zur Prüfung von Internen Revi-

sionssystemen 

Nachfolgend werden die berufsständischen Unterschiede im Standard zur Prüfung von Inter-

nen Revisionssystemen, sortiert nach den in diesem IDW Prüfungsstandard enthaltenen 

Textziffern, aufgeführt.  

Zu Tz. 1 

Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutsch-

land e.V. (IDW) verdeutlicht in diesem IDW Prü-

fungsstandard den Inhalt freiwilliger Prüfungen 

(vgl. Tz. 17) von Internen Revisionssystemen 

und legt die Berufsauffassung dar, nach der 

Wirtschaftsprüfer unbeschadet ihrer Eigenver-

antwortlichkeit derartige Aufträge planen und 

durchführen sowie darüber Bericht erstatten.  

Das DIIR – Deutsches Institut für Interne Revi-

sion e.V. (DIIR) verdeutlicht in diesem DIIR-

Revisionsstandard den Inhalt freiwilliger Prü-

fungen von Internen Revisionssystemen und 

definiert die berufsständischen Anforderungen 

für die Durchführung einer Qualitätsbeurteilung 

gemäß den Global Internal Audit Standards 

des Institute of Internal Auditors (IIA), hier insb. 

Standard 8.4 (Externe Qualitätsbeurteilung).  

Zu Tz. 2 

Dieser IDW Prüfungsstandard wurde gemein-

schaftlich mit dem DIIR – Deutsches Institut für 

Interne Revision e.V. (DIIR) erarbeitet, welches 

einen inhaltlich weitestgehend gleichlautenden 

Standard („DIIR Revisionsstandard Nr. 3 „Prü-

fung von Internen Revisionssystemen (Quality 

Assessments)““) zur Nutzung durch Prüfer für 

Interne RevisionssystemeDIIR herausgegeben 

hat. Anlage 2 enthält eine Gegenüberstellung 

berufsständischer Unterschiede in dem Stan-

dard.  

Dieser DIIR-Revisionsstandard wurde gemein-

schaftlich mit dem Institut der Wirtschaftsprüfer 

in Deutschland e.V. (IDW) erarbeitet, welches 

einen inhaltlich weitestgehend gleichlautenden 

Standard für Prüfungen von Internen Revisi-

onssystemen zur Nutzung durch Wirtschafts-

prüfer herausgegeben hat (IDW PS 983: 

„Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung von In-

ternen Revisionssystemen“). Anlage 3 enthält 

eine Gegenüberstellung der berufsständischen 

Unterschiede in dem Standard.  

Zu Tz. 9 

Auch wenn die Überwachungsfunktion höchst-

persönlich von den Aufsichtsrats- bzw. Prü-

fungsausschussmitgliedern wahrzunehmen ist 

und nicht an Dritte delegiert werden kann, kann 

es für den Aufsichtsrat von Interesse sein, ei-

nen Wirtschaftsprüfer mit der Prüfung einzelner 

oder mehrerer Corporate Governance Systeme 

als Grundlage für die eigene Beurteilung zu be-

auftragen. Auch der Vorstand kann ein Inte-

resse daran haben, einen Wirtschaftsprüfer mit 

der Prüfung eines oder mehrerer dieser Sys-

Bei der Überwachung der eingerichteten Cor-

porate Governance Systeme wird der Vorstand 

regelmäßig von der Internen Revision unter-

stützt. Dabei prüft die Interne Revision auch 

das unternehmensweite interne Kontrollsystem 

und Risikomanagementsystem. Darüber hin-

aus unterliegt das Interne Revisionssystem 

selbst einer regelmäßigen Selbstbeurteilung 

und einer externen Qualitätsbeurteilung.  

Für den Aufsichtsrat bzw. Prüfungsausschuss 

kann es als Grundlage für die eigene Beurtei-
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teme zu beauftragen. Die Prüfung der Wirksam-

keit dieser Systeme durch einen unabhängigen 

Wirtschaftsprüfer kann dem objektivierten 

Nachweis der ermessensfehlerfreien Ausübung 

der Organisations- und Sorgfaltspflichten des 

Vorstands und des Aufsichtsrats dienen.  

lung ebenfalls von Interesse sein, dass ein-

zelne oder mehrere Corporate Governance 

Systeme durch die Interne Revision geprüft 

werden bzw. ein Prüfer für Interne Revisions-

systemeDIIR mit der Prüfung des Internen Revi-

sionssystems nach diesem DIIR-Revisions-

standard beauftragt wird.  

Die Prüfung der Wirksamkeit dieser Systeme 

durch eine unabhängige und objektive Interne 

Revision bzw. einen Prüfer für Interne Revisi-

onssystemeDIIR kann dem objektivierten Nach-

weis der ermessensfehlerfreien Ausübung der 

Organisations- und Sorgfaltspflichten des Vor-

stands und des Aufsichtsrats dienen.  

Zu Tz. 13 

Für die Prüfung des Compliance Management 

Systems, des Risikomanagementsystems so-

wie des internen Kontrollsystems der Unterneh-

mensberichterstattung hat das IDW gesonderte 

IDW Prüfungsstandards veröffentlicht. Die Ab-

grenzung der Prüfungsgegenstände ist dabei 

nicht notwendigerweise überschneidungsfrei. In 

Abhängigkeit von den Prüfungszielen und der 

Festlegung des zu prüfenden Bereichs durch 

die gesetzlichen Vertreter können deshalb 

mehrere dieser Verlautbarungen bei einem Prü-

fungsauftrag anwendbar sein.  

Für die Prüfung der Governance-, Risikoma-

nagement- und Kontrollprozesse durch die In-

terne Revision hat das IIA die Internationalen 

Grundlagen für die berufliche Praxis der Inter-

nen Revision (IPPF) herausgegeben. In Ergän-

zung dazu hat das DIIR gesonderte Revisions-

standards u.a. zur Prüfung des Risikomanage-

mentsystems und des Anti-Fraud-Manage-

ment-Systems veröffentlicht.  

Zu Tz. 33 

IRS-Prüfungen i.S. dieses IDW Prüfungsstan-

dards sind betriebswirtschaftliche Prüfungen au-

ßerhalb der Jahresabschlussprüfung, bei denen 

der IRS-Prüfer neben den allgemeinen Berufs-

pflichten der Unabhängigkeit, Verschwiegenheit, 

Eigenverantwortlichkeit und Gewissenhaftigkeit 

(§§ 43 Abs. 1 Satz 1, 44, 49 und 50 WPO, §§ 1 

– 12 BS WP/vBP) auch die besonderen Berufs-

pflichten nach §§ 28 – 44 BS WP/vBP zu beach-

ten hat.  

Die zu beachtenden Berufspflichten ergeben 

sich für die Durchführung von externen Quali-

tätsbeurteilungen im Sinne von Standard 8.4 

aus den Internationalen Grundlagen für die 

berufliche Praxis der Internen Revision 

(IPPF). Hierbei sind die Anforderungen in Do-

main II der Global Internal Audit Standards zu 

Ethik und Professionalität zu beachten.  
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Zu Tz. 34 

Die Anwendung dieses IDW Prüfungsstandards 

setzt voraus, dass die Wirtschaftsprüferpraxis 

den IDW Qualitätsmanagementstandard: Anfor-

derungen an das Qualitätsmanagement in der 

Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QMS 1 (09.2022)) 

anwendet.  

./. 

Zu Tz. 35 

Vor Auftragsannahme hat sich der Wirtschafts-

prüfer zu vergewissern, dass die Regelungen 

des Qualitätssicherungssystems der WP-Praxis 

zur Auftragsannahme und Auftragsfortführung 

eingehalten werden. Ein Auftrag zur Durchfüh-

rung einer IRS-Prüfung darf nur angenommen 

werden, wenn davon auszugehen ist, dass die 

Berufspflichten einschließlich des Unabhängig-

keitsgrundsatzes eingehalten werden können. 

Dies setzt voraus, dass ausreichende Erfahrung 

und Kompetenz sowie personelle und zeitliche 

Ressourcen in der WP-Praxis vorhanden sind 

oder erlangt werden können, um den Auftrag 

ordnungsgemäß durchführen zu können (§ 4 

Abs. 2 BS WP/vBP).  

Ein Auftrag zur Durchführung einer IRS-Prü-

fung darf nur angenommen werden, wenn da-

von auszugehen ist, dass die Berufspflichten 

einschließlich des Unabhängigkeitsgrundsat-

zes eingehalten werden können. Dies setzt vo-

raus, dass ausreichende Erfahrung und Kom-

petenz sowie personelle und zeitliche Res-

sourcen vorhanden sind oder erlangt werden 

können, um den Auftrag ordnungsgemäß 

durchführen zu können.  

Zu Tz. 36 

Nach Artikel 5 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. h) EU-

Abschlussprüferverordnung (EU-APrVO) darf der 

Abschlussprüfer bei Unternehmen von öffentli-

chem Interesse (sog. Public Interest Entities – 

PIE) grundsätzlich keine Leistungen im Zusam-

menhang mit der Internen Revision erbringen.  

./. 

Zu Tz. 43 

Werden dem IRS-Prüfer nach Auftragsannahme 

Informationen bekannt, die – wenn sie ihm vor-

her bekannt geworden wären – zur Ablehnung 

des Auftrags geführt hätten, hat er über die ggf. 

erforderlichen Schritte zu entscheiden, z.B. bei 

Unabhängigkeitsrisiken die Ergreifung von 

Schutzmaßnahmen i.S.v. § 30 BS WP/vBP oder 

ggf. die Niederlegung des Mandats.  

Werden dem IRS-Prüfer nach Auftragsan-

nahme Informationen bekannt, die – wenn sie 

ihm vorher bekannt geworden wären – zur 

Ablehnung des Auftrags geführt hätten, hat er 

über ggf. erforderliche Schritte zu entschei-

den.  
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Zu Tz. 109i) 

Aussage, dass bei der Prüfung die Berufspflich-

ten der WPO und der Berufssatzung WP/vBP, 

einschließlich der Anforderungen an die Unab-

hängigkeit, eingehalten werden und dass die 

WP-Praxis die Anforderungen an die Qualitätssi-

cherung anwendet.  

Aussage, dass bei der Prüfung die Berufs-

pflichten der Internationalen Grundlagen für 

die berufliche Praxis der Internen Revision 

(IPPF) für die Durchführung von externen 

Qualitätsbeurteilungen im Sinne des Stan-

dards 8.4 (Externe Qualitätsbeurteilung) ein-

gehalten wurden.  

Zu Tz. 110 

Da die freiwillige Prüfung von IRS keine Vorbe-

haltsaufgabe i.S.d. § 48 Abs. 1 Satz 1 WPO ist, 

besteht keine Pflicht zur Führung des Siegels.  

./. 

Zu Tz. A12  

Die nachfolgend dargestellten Grundelemente ei-

nes Internen Revisionssystems orientieren sich 

an den Grundelementen, die das IDW im Rah-

men der Formulierung des IDW PS 980 n.F. 

(09.2022), des IDW PS 981 und des IDW PS 982 

durch die Auswertung allgemein anerkannter 

Rahmenkonzepte für die jeweiligen Teilsysteme 

der Corporate Governance entwickelt hat (vgl. 

Tz. 19g)). Diese Überleitung soll eine Vergleich-

barkeit zu den genannten IDW Prüfungsstan-

dards zur Prüfung des Compliance Management 

Systems, des Risikomanagementsystems und 

des internen Kontrollsystems der Unternehmens-

berichterstattung ermöglichen.  

./. 

Zu Tz. A13 

Ein Internes Revisionssystem i.S. dieses IDW 

Prüfungsstandards weist die folgenden miteinan-

der in Wechselwirkung stehenden Grundele-

mente auf, die in die Geschäftsabläufe eingebun-

den sind. Bei der Konzeption des Internen Revi-

sionssystems sind die Wechselwirkungen zwi-

schen den Grundelementen zu berücksichtigen. 

Die Ausgestaltung des Internen Revisionssys-

tems hängt insb. von den festgelegten Zielen des 

./. 
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Internen Revisionssystems sowie von Art, Um-

fang und Komplexität der Geschäftstätigkeit des 

Unternehmens ab.  

Revisionskultur: Die Revisionskultur stellt die 

Grundlage für die Angemessenheit und Wirk-

samkeit eines Revisionssystems dar. Sie wird 

geprägt durch die Grundeinstellungen von Ma-

nagement und Überwachungsorgan zur Notwen-

digkeit und Ausgestaltung der Revisionsfunktion. 

Sie beeinflusst die Bedeutung, welche einer Re-

visionsfunktion in der Organisation beigemessen 

wird und damit deren Effektivität. Vision, Leitbild 

und Wertesystem geben der Revision Zielrich-

tung, Identität und Selbstverständnis.  

Organisation des IRS: Das Management regelt 

die Rollen, Verantwortlichkeiten sowie die Rah-

menbedingungen der Aufbau- und Ablauforgani-

sation und stellt die für ein wirksames Revisions-

system notwendigen Ressourcen und Rahmen-

bedingungen zur Verfügung. Neutralität, Objekti-

vität und Unabhängigkeit der Internen Revision 

sowie ein uneingeschränktes Informations- und 

Prüfungsrecht werden gewährleistet.  

Ziele des IRS: Das Management legt auf der 

Grundlage der allgemeinen Unternehmensziele 

und -risiken sowie in Abstimmung mit den rele-

vanten Stakeholdern die Ziele fest, welche durch 

die Revisionsfunktion erreicht werden sollen. 

Dies umfasst auch die Definition und Festlegung 

des Audit Universe, welches wiederum die 

Grundlage für die Prüfungsplanung und die hie-

raus abgeleiteten Prüfungsprogramme darstellt.  

Revisionsplanung und -programm: Auf Basis 

der Revisionsziele sowie des Audit Universe und 

der identifizierten und bewerteten Risiken wird 

eine standardisierte und risikoorientierte Gesamt-

planung erstellt. Für die einzelnen Prüfungen 

werden hieraus Konzepte und Programme abge-

leitet, welche der Prüfungsdurchführung zu-

grunde gelegt werden.  

Revisionsdurchführung: Die Revisionsdurch-

führung umfasst für die einzelnen Prüfungen so-

wohl Prüfungsvorbereitung, -handlungen, -nach-

bereitung und Follow-up. Dabei ist auf eine ein-

heitliche, sachgerechte und ordnungsgemäße 

Dokumentation von Art und Umfang der Prü-

fungshandlungen und -ergebnisse zu achten. Die 

Berichterstattung erfolgt nach einem standardi-

sierten Verfahren.  
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Revisionskommunikation: Regeln zur Kommu-

nikation innerhalb des Prüfungsteams sowie mit 

relevanten Stakeholdern werden definiert und 

umgesetzt. Hierzu gehört neben der Berichter-

stattung an Management und Aufsichtsorgane 

auch der regelmäßige Informations- und Erfah-

rungsaustausch mit sonstigen Stakeholdern.  

Revisionsüberwachung und -verbesserung: 

Im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesse-

rungsprozesses werden sowohl interne als auch 

externe Qualitätskontrollen durchgeführt. Der 

Leiter der Internen Revision sorgt für die Beseiti-

gung von Mängeln sowie die Verbesserung des 

Systems.  

Zu Tz. A14 

Während die Grundelemente den Prozess für die 

Einrichtung eines IRS allgemein (als Referenz-

rahmen) beschreiben, werden durch die IRS-

Grundsätze (vgl. Tz. 19g)) konkrete inhaltliche 

Anforderungen an das System definiert, die bei 

der Einrichtung zugrunde gelegt werden.  

./. 
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